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17. Gesetz 

zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
Vom 17. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen. das 
hiermit ,·erkündet \\·ird: 

17. Gesetz 
zur Anderung des Abgeordnetengesetzes 

Artikel I 

Das Gesetz über die Rechts\·erhältnisse der :\ütglieder 
des Landtags Xordrhein-Westfalen (Abgeordnetengesetz 
- AbgG XRW) mm 24. April 1979 (GV. XRW. S. 238). 
zuletzt geändert durch Gesetz \·om 18. Dezember 2001 
(GV. XRW. S. 866). wird wie folgt geändert: 

In§ 20 Abs. 1 werden die Angabe .. 174 Euro·· durch die 
Angabe ,.250 Euro·· und die Angabe .. 138 Euro·· durch die 
Angabe .. 200 Euro-- und die Angabe .. 102 Euro·· durch die 
Angabe .. 150 Euro·· und die Angabe „15 Euro·· durch die 
Angabe .. 23 Euro·' und die Angabe .. 12 Euro·· durch die 
Angabe .. 18 Euro'" sm..-ie die Angabe .. 9 Euro·· durch die 
Angabe .. 14 Euro·· ersetzt. 

Artikel II 

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. 

Düsseldorf, den 17. Dezember 2002 

Die Landesreigeurng 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) Peer Stein brück 

1102 
2005 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

- GY ~RW. 2002 S. 638. 

Gesetz 
zur Änderung des Landesministergesetzes 

und des Gesetzes 
über das Amt eines 

Parlamentarischen Staatssekretärs 
für besondere Regierungsaufgaben 

im Lande Nordrhein-Westfalen 
Vom 18. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen. das 
hiermit Yerkündet \\·ird: 

1102 
Artikel I 

Anderung des Landesministergesetzes 

Das Gesetz über die RechtsYerhältnisse der Mitglieder 
der Landesregierung Kordrhein-Westfalen (Landesmi­
nistergesetz) in der Fassung der Bekanntmachung \·om 
2. Juli 1999 (GV. XRW. S. 218) wird \\·ie folgt geändert: 

1. § 7 Abs. 1 \vird \\·ie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a) wird Satz 2 gestrichen. 

bJ In Buchstabe c) werden die Angabe .. 2.300 DM'" 
durch die Angabe .. 1.100 Euro·· und die Angabe 
,,1.300 DM·· durch die Angabe .. 660 Euro"" ersetzt. 

2. § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,.(3) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 30 ,·om Hun­
dert des Amtsgehalts und des Familienzuschlags: es 
erhöht sich nach einer Amtszeit Yon fünf Jahren für 
jedes weitere Jahr der Amtszeit um 2.4 vom Hundert 
bis zum Höchstsatz von 71.75 Yom Hundert.·· 

3. § 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

.. (1) Die Hinterbliebenen eines .Yiitglieds der Landesre­
gierung. das zur Zeit seines Todes die Voraussetzung 

des§ 11 Abs. 1 erfüllte. so\vie die Hmterbliebenen eine·; 
ehemaligen ::\Iitglieds der Landesregierung. das zu:· 
Zeit seines Todes einen Anspruch auf Ruhegehal: 
hatte. erhalten Hinterbliebenenversorgung. ·· 

4. In § 14 Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender neuer Satz '.! 
eingefügt: 

.. Satz 1 gilt sinngemäß für Hinterbliebene eines wäh­
rend der Amtszeit verstorbenen ::.\litglieds der Landes -
regierung.·· 

5. § 19 wird \\·ie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird \·or dem ·wart 
.. ehemaligen„ je\\·eils das Wort „vorhandenen'· ein -
gefügt. 

b) Es werden folgende Absätze drei bis sieben ange­
fügt: 

2005 

.. (3) Auf die am 1. Januar 2003 \·orhandenen Versor­
gungsfälle ist § 11 Abs. 3 unbeschadet von Absatz L 
und 2 Satz 1 in der bis dahin geltenden Fassung 
anzuwenden. Absatz 6 bleibt unberührt. 

(-1) Auf Versorgungsfälle. die nach dem 31. Dezem­
ber 2002 und vor der achten Anpassung der Versor­
gungsbezüge eintreten. ist die bis zum 31. Dezembe:· 
2002 geltende Fassung ,·on § 11 Abs. 3 Satz L 
unbeschadet von Absatz 2 Satz 1 anzuwender. 
Absatz 6 bleibt unberührt. 

(5) Auf Hinterbliebene eines am l. Januar 200:3 
amtierenden ::.\1itglieds der Landesregierung ist§ U 
Abs. 1 Sätze 1 und 2 in der bis zum 31. Dezember 
2002 geltenden Fassung anzuwenden. 

(6) § 69e Abs. 3 Satz 1 und Ab~. 4 des Beamtem·er­
sorgungsgesetzes ist bei der Berechnung des Ruhe­
gehalts und der Hinterbliebenenbezüge anzuwen­
den. 

(7) Bei der Anwendung \·on Ruhens,·orschriften 
(§ 17 Abs. 4) gilt § 69 e Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 des 
Beam tenYersorgungsgesetzes sinngemäß.·' 

Artikel II 
Anderung des Gesetzes 

über das Amt eines Parlamentarischen Staatssekretärs 
für besondere Regierungsaufgaben 

im Lande Nordrhein-Westfalen 

Das Gesetz über das Amt eines Parlamentarische:'.l 
Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben im 
Lande Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt­
machung vom 11. ::.\färz 1986 (GV. XRW. S. 109) "vird wie 
folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 1 \Verden das Wort .. Ortszuschlag" durc:i 
das Wort .,Familienzuschlag„ und die Angabe .,400 
Deutsche ::.Vlark·· durch die Angabe .,205 Euro·· ersetz·:. 

2. In§ 6 wird die Zahl .. 13a„ durch die Zahl ,.14'· ersetz·:. 

3. In § 7 Satz 1 \\·ird die Zahl .. 14"' durch die Zahl .,15„ 
ersetzt. 

-1. § 8 \\·ird aufgehoben. 

Artikel III 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 i'.1 
Kraft. 

Düsseldorf. den 18. Dezember 2002 

Die Landesregierung 
Kordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der ::Vlinisterpräsident 

Peer Steinbrück 

Der Finanzminister 

Jochen Dieckmann 

Der Inenminister 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. NRW. 2002 S. 63:3. 
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2006 
.. Verordmmg 

zur Anderung der Verordnung 
zur Regelung der Abnahme von Leistungen 

des Landesamtes für Daten,·erarbeitung 
und Statistik NRW 

durch Dienststellen der Landes,·erwaltung 
Vom 19. Dezember 2002 

Auf Grund des§ Ha Abs. 3 des Landesorganisationsge­
setzes (LOG ="RW) mm 10. Juli 196~ (GV. ="RW. S. -121). 
zuletzt geändert dnrch Gesetz ,·om 9. }Iai 2000 (G\'. :'.'\R\V. 
S. -162). \\·ird mit Zustimnmng der Landesregierung ,·er­
ordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung zur Regelung der Abnahme von Lei:c;­
tungen des Landesamtes für Daten\·erarbeitung und 
Statistik ~RW durch Dienststellen der Landesn'n,·al­
tung (LeistungsabnahmeVO LDS) ,·on: 1-l:. Xovember ~000 
(GV. :XRW. S. 700) ,.,·ird wie folgt geanderl: 

1. Die -C-berschrift wird ,vie folgt neu gefasst: 

.. V erorcln ung 
zur Regelung der Abnahme nm Leistungen 

des Landesamtes für Datern-erarbeitung 
und Statistik 1LDS ?-JR\YJ 

und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren 
durch Dienststellen der Landes,·er,,·altung 
(LeistungsabnahmeVO LDS und GGRZ) .. 

'> In§ 1 Abs. 3 werden nach dem \Vort .. Leistungsange­
bot„ die Wörter .. des LDS :'.'\RW„ eingefügt. 

.:,. § 2 ,vird ,vie folgt neu gefasst: 

,.§ 2 

Eingeschränkte Abnahme,·erpflichtung 

(1) Dienststellen der LandesYen,·altung. die über die in 
§ 1 genannten Leistungen hinaus bis zum 1. Januar 
2001 sonstige Leistungen des LDS ~RW in Anspruch 
genommen haben. sind Yerpflichtet. diE Abnahme der 
Leistungen bis zum 31. Dezember 2005 fortzusetzen. 

(2) Dienststellen der Landes,·eiwaltung. die bis zum 
1. Januar 2003 Leistungen der Gemeinsamen Gebiets­
rechenzentren (GGRZ) in Anspruch genommen haben. 
sind ,·erpflichtet. die Abnahme der Leistungen bis zum 
31. Dezember 2007 fortzusetzen. 

(3) Der Bezug der Leistungen gemäß den Absätzen 1 
und 2 ist über die dort genannten Zeitpunkte hinaus 
fortzuführen. SO\Yeit die Leistungen nicht anden\·eitig 
·wirtschaftlicher erbracht werden können. Die Beendi­
gung der Leistungsabnahme ist dem LDS XRW bZ\.\·. 
den GGRZ sechs ::.Vlonate ,·orher schriftlich mitzutei­
len. 

(4) Unabhängig von den Regelungen der Absätze 1 bis 3 
endet die AbnahmeYerpflichtung. wenn 

a) die Leistung erbracht ist. 

b) die dem Auftrag zugrundeliegende Verwaltungs­
aufgabe entfällt oder \\·esentliche Anderungen er­
fährt. die eine \Yeitere ~utzung der Leistung aus­
schließen oder 

c) mit dem LDS oder den GGRZ entsprechende 
Vereinbarungen getroffen \\·urden. ·· 

4,. § 3 wird ·wie folgt neu gefasst: 

,.§ 3 

Aufträge zur Entwicklung. 
Durchführung und Wartung \·on 

Verfahren der Informationstechnik 

(1) Die Dienststellen der Landesyen,·altung dürfen 
Aufträge zur Ent,Yicklung. Durchführung oder War­
tung Yon IT-Verfahren nur dann an Dritte Yergeben. 
wenn das LDS NRW oder die GGRZ die Aufgabe nicht 

,,·irtschaftlicher \\·ahrnehmen können oder ihre Gber­
nahme ablehnen. 

(2) Leistungsbeschreibungen sind dem Innenministe­
rium des Landes :'.\ordrhein-\Vestfalen zu übermittein. 
Hierbei ist eine angemessene Frist fü:t die Rückäuße­
rung einzuräumen. Das Innenministerium teilt den 
Absendern innerhalb dieser Frist mit. ob ein Rechen­
zentrum oder mehrere Rechenzentren Interesse an der 
-C-bernahme der -.\ufträge bekunden. In diesen Fällen 
ist außerdem ,·erbindlich anzugeben. zu welchen Be­
dingungen die Leistungen erbracht ,verden können.·· 

;:,_ ~ -l erhält nach den Wörtt'rn .. LDS NRW„ den Zusatz 
~und den GGRZ··. 

.,\rtikel II 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. 

Düsseldorf. clen 19. Dezember 2002 

205 

Der Innenminister 
des Landes Kordrhein-\V estfalen 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. :(RW. 2002 S. 639. 

Verordnung 
über die Bestimmung 

Yon Polizeipräsidien zu Kriminalhauptstellen 
(KHSt-VO) 

Vom li. Dezember 2002 

Auf Grund des§ 2 Abs. 3 Nr. l des Polizeiorganisations­
gesetzes (POG ="R\V) in der Fassung der Bekanntma­
chung mm 5 . .Juli 2002 (GV. :XRW. S. 308. ber. S. 629) ,,·ird 
verordnet: 

§ 1 

Folgende Polizeipräsidien ,,:erden zu Kriminalhaupt­
stellen bestimmt: 

1. Im Regierungsbezirk Arnsberg 

a) das Polizeipräsidium Bochum für seinen Polizeibe­
zirk. 

bJ das Polizeipräsidium Dortmund für seinen Polizei­
bezirk. den Polizeibezirk des Polizeipräsidiums 
Hamm und die Polizeibezirke der Landräte des 
Hochsauerlandkreises. SoEst sm.vie Unna als Kreis­
polizeibehörden. 

c) das Polizeipräsidium Hagen für seinen Polizeibe­
zirk und die Polizeibezirke der Landräte des En­
nepe-Ruhr-Kreises. des ::.Vlärkischen Kreises. Olpe 
so,Yie Siegen-\Vittgenstein als Kreispolizeibehör­
den. 

2. Im Regierungsbezirk Detmold 

das Polizeipräsidium Bielefeld für seinen Polizeibezirk 
und die Polizeibezirke der Landräte Gütersloh. Her­
ford. Höxter. Lippe. ::\linden-Lübbecke sm\"ie Pader­
born als Kreispolizeibehörden. 

3. Im Regierungsbezirk Düsseldorf 

a) das Polizeipräsidium Düss9ldorf für seinen Polizei­
bezirk und die Polizeibezirke der Landräte Mett­
mann smYie ~euss als Kreispolizeibehörden. 

b) das Polizeipräsidium Duisburg für seinen Polizei­
bezirk und den Polizeibezirk der Landrätin Wesel 
als Kreispolizeibehörde. 

c) das Polizeipräsidium Essen für seinen Polizeibezirk 
und die Polizeibezirke du Polizeipräsidien lVIül­
heim an der Ruhr sm-.;ie O½erhausen. 
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d) das Polizeipräsidium Wuppertal für seinen Polizei­
bezirk. 

e) das Polizeipräsidium Krefeld für seinen Polizeibe­
zirk und den Polizeibezirk des Landrats Kle\·e als 
Kreispolizeibehörde. 

f) das Polizeipräsidium Mönchengladbach für seinen 
Polizeibezirk und den Polizeibezirk des Landrats 
Viersen als Kreispolizeibehörde. 

4. Im Regierungsbezirk Köln 

a) das Polizeipräsidium Aachen für seinen Polizeibe­
zirk und die Polizeibezirke der Landräte Düren 
SO\\·ie Heinsberg als Kreispolizeibehörcien. 

b) das Polizeipräsidium Bonn für seinen Polizeibezirk 
und die Polizeibezirke der Landräte Euskirchen 
SO\\·ie Siegburg als Kreispolizeibehörden. 

c) das Polizeipräsidium Köln für seinen Polizeibezirk. 
den Polizeibezirk des Polizeipräsidiums Le\·erku­
sen und die Polizeibezirke der Landräte des Erft­
kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie des 
Oberbergischen Kreises als Kreispolizeibehörden. 

5. Im Regierungsbezirk .:VIünster 

a) das Polizeipräsidium Gelsenkirchen für seinen Po­
lizeibezirk. 

b) das Polizeipräsidium Recklinghausen für seinen 
Polizeibezirk. 

c) das Polizeipräsidium ::\Iünster für seinen Polizeibe­
zirk und die Polizeibezirke der Landräte Borken. 
Coesfeld, Steinfurt so\vie Warendorf als Kreispoli­
zeibehörden. 

§ 2 

(1) Die zu Kriminalhauptstellen bestimmten Polizei­
präsidien sind in ihrem Bereich zuständig für die Erfor­
schung und Verfolgung folgender Straftaten: 

1. vorsätzliche Tötung. 

2. Bildung krimineller Vereinigungen (§ 129 StGB). 

3. illegale Herstellung \·on Betäubungsmitteln (§ 30 
Abs. 1 Xr. 1 und§ 30a Abs. 1 Xr. I BtmG). 

4. Straftaten. die im Rahmen Organisierter Kriminalität 
begangen werden. und Geld\\·äsche (§ 261 StGB). 

5. Erpressung (§ 253 StGB) und räuberische Erpressung 
(§ 255 StGB) mit unbekanntem Täter. \Wnn eine ge­
meingefährliche Straftat angedroht \\·ird. 

6. ·wirtschaftsstraftaten. 

7. Straftaten der Computerkrimina1.ität in den Fällen der 
§§ 202 a. 263 a. 269. 270. 271. 274 Abs. 1 ::'\r. 2. 303 a. 303 b 
und 348 StGB. 

8. Straftaten im Zusammenhang mit größeren Schadens­
lagen. 

9. Angriffe auf den Luft- und See\·erkehr (§ 316c StGB). 
SO\\·eit nicht die Voraussetzungen des § 4 vorliegen. 

Sie sind im Rahmen der Erforschung und Verfolgung 
der genannten Straftaten auch für die Gefahrenabwehr 
zuständig. Das Polizeipräsidium Oberhausen ist. ohne 
Kriminalhauptstelle zu sein. in seinem Polizeibezirk 
zuständig für die Erforschung und Verfolgung \·on Straf­
taten nach Satz 1 :--Jr. -1. 

(2) Die zu Kriminalhauptstellen bestimmten Polizei­
präsidien sind ferner zuständig für die Verhütung und 
vorbeugende Bekämpfung sowie für die Erforschung und 
Verfolgung der politisch moti\:ierten Kriminalität. insbe­
sondere von Straftaten auf dem Gebiet des strafrechtli­
chen Staatsschutzes. Für die Verhütung \·on Straftaten 
der politisch moti\·ierten Kriminalität im Rahmen der 
Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben aus Anlass von 
Versammlungen oder Veranstaltungen bleibt die Zustän­
digkeit der Kreispolizeibehörden gemäß § 7 Abs. 1 des 
Polizeiorganisationsgesetzes erhalten. Die zu Kriminal-

hauptstellen bestimrn.ten Polizeipräsidien unterstützer. 
sie dabei. 

(3) Bedarf es zur Aufklärung einer der in Absatz J 
genannten Straftaten nicht des Einsatzes der Kräfte unc. 
::.Vlittel des zur Kriminalhauptstelle bestimmten Polizei-­
präsidiums. kann es die Verfolgung der nach § 7 Abs. 1 
des Polizeiorganisationsgesetzes örtlich zuständigeL 
Kreispolizeibehörde mit deren Zustimmung überlassen. 

(-1) Die zu Kriminalhauptstellen bestimmten Polizei-­
präsidien sind für den Zeugenschutz zuständig. 

(5) Die zu Kriminalhauptstellen bestimmten Polizei-­
präsidien unterstützen die Kreispolizeibehörden ihres 
Bereichs bei der \Vahrnehmung von Aufgaben der Krimi-­
nali tä tsvorbeugung. 

§ 3 

Die Kreispolizeibehörde kann die Bearbeitung einer 
Straftat gegen die Cm\wlt \vegen der Bedeutung der Ta: 
oder der Stellung des Tat\·erdächtigen auf das zur 
Kriminalhauptstelle bestimmte Polizeipräsidium mi: 
dessen Zustimmung übertragen. Unter den Vorausset-­
zungen des Satzes 1 kann eine Kreispolizeibehörde mi: 
Zustimmung des zur Kriminalhauptstelle bestimmten 
Polizeipräsidiums oder dieses selbst die Bearbeitung nm 
Straftaten der Verunreinigung eines Ge\\·ässers oder de:~ 
um\\·eltgefährdenden Abfallbeseitigung einschließlich 
anderer damit im Zusammenhang stehender Straftaten 
gegen die Cm\\·elt auf das Polizeipräsidium der ·wasser-­
schutzpolizei mit dessen Zustimmung übertragen. sowei = 

die Straftat be\\·eiserhebliche Auswirkungen auf dessen 
örtlichen Zuständigkeitsbereich hat. 

§ 4 

Die Polizeipräsidien Bielefeld. Dortmund. Düsseldorf. 
Essen, Köln und :Vlünster sind zuständig für die Erfor -
schung und Verfolgung von Straftaten des erpresseri-­
schen ::\'Ienschenraubs (§ 239 a StGB) und der Geisel­
nahme(§ 2:19 b StGB). \\·enn Täter bei Bekanntwerden de:~ 
Tat Personen in ihrer Ge\\·alt haben. und zwar 

1. das Polizeipräsidium Bielefeld für die Kreispolizeibe­
hörden im Regierungsbezirk Detmold. 

2. das Polizeipräsidium Dortmund für die Kreispolizei­
behörden im Regierungsbezirk Arnsberg. 

3. das Polizeipräsidium Düsseldorf für seinen Polizeibe­
zirk und die Polizeipräsidien ::.Vlönchengladbach und 
\Vuppertal SO\\·ie die Landräte Mettmann, Neuss und 
Viersen als Kreispolizeibehörden. 

4. das Polizeipräsidium Essen für seinen Polizeibezirk 
und die Polizeipräsidien Duisburg. Krefeld, ::.Vlülheim 
an der Ruhr und Oberhausen sowie die Landräte Kleve 
und Wesel als Kreispolizeibehörden. 

5. das Polizeipräsidium Köln für die Kreispolizeibehör­
den im Regierungsbezirk Köln. 

6. das Polizeipräsidium ::Vlünster für die Kreispolizeibe­
hörden im Regierungsbezirk ::Vlünster. 

Sie sind im Rahmen der Erforschung und Verfolgung 
der genannten Straftaten auch für die Gefahrenabweh:­
zuständig. 

§ 5 

Die Pflicht der nach § 7 Abs. 1 des Polizeiorganisations­
gesetzes örtlich zuständigen Kreispolizeibehörden zum 
ersten Angriff und zur Durchführung der notwendigen 
unaufschiebbaren ::\faßnahmen bleibt unberührt. Sie ha­
ben die zu Kriminalhauptstellen bestimmten Polizeiprä­
sidien um·erzüglich zu unterrichten. wenn sich der Ver­
dacht einer in deren Zuständigkeit fallenden Straftat 
ergibt. 

§ 6 

Die Aufgaben als Kriminalhauptstellen nehmen di•~ 
hierzu bestimmten Polizeipräsidien mit eigenen Kräften 
und .:Vlitteln ·wahr. Die nach § 7 Abs. 1 des Polizeiorgani­
sationsgesetzes örtlich zuständigen Kreispolizeibehörden 
haben sie dabei zu unterstützen. 
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§ 7 

Aufgabenübertragungen in Einzelfällen gemäß § 7 
Abs. 5 des Polizeiorganisationsgesetzes bleiben unbe­
rührt. 

§ 8 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Bestimmung von Kreispolizeibehörden zu Kriminal­
hauptstellen vom 10. Januar 1983 (GV. ::--JRW. S. 11) außer 
Kraft. 

Düsseldorf. den 17. Dezember 2002 

2120 
2122 
2124 

Der Innenminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. ~RW. 2002 S. 639. 

Gesetz 
zur Umsetzung der EU-Richtlinien 92/51/EWG 

des Rates vom 18. Juni 1992 
über eine zweite allgemeine Regelung 

zur Anerkennung 
beruflicher Befähigungsnachweise und 2001/19/EG 

des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Mai 2001 

zur Änderung der Richtlinien 89/48/EWG 
und 92/51/EWG des Rates 

über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung beruflicher 

Befähigungsnachweise im Bereich 
der nichtärztlichen und ärztlichen Heilberufe 

Vom 17. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen. das 
hiermit verkündet ·wird: 

Gesetz 
zur Umsetzung der EU-Richtlinien 92/51/EWG 

des Rates vom 18. Juni 1992 
über eine zweite allgemeine Regelung 

zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise 
und 2001/19/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 14. Mai 2001 
zur Änderung der Richtlinien 89/48/EWG und 92/51/EWG 

des Rates über eine allgemeine Regelung 
zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise 

im Bereich der nichtärztlichen 
und ärztlichen Heilberufe 

2120 
Artikel 1 

Das Gesetz über die Ermächtigung zum Erlass von 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für Berufe des 
Gesundheitswesens und der Familienpflege vom 6. Okto­
ber 1987 (GV. NRW. S. 342). zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25. September 2001 (GV. XRW. S. 708). ,,·ird wie folgt 
geändert: 

Im einzigen Paragraphen werden 

l. in Absatz 1 die Wörter ,, ,Orthoptisten/Orthoptistin­
nen" und 

2. in Absatz 2 Xr. 1 die Wörter „Amtsapotheker(innen) 
die Approbation als Apotheker(in)·' so\\·ie die Wörter 
,, Orthoptisten/Orthoptistinnen den Sekundära b­
schluss I - Fachoberschulreife - oder einen entspre­
chenden Bildungsstand," 

gestrichen: 

3. in Absatz 2 am Ende ,·an ~ummer 6 der Punkt durch 
einen Strichpunkt ersetzt und folgende Num­
mer 7 eingefügt: 
.. 7. die Anerkennung der Gleichv,ertigkeit von außer­

halb der Bundesrepublik Deutschland erworbenen 
abgeschlossenen Ausbildungen.·· 

4. in Absatz 4 die Wörter ... Orthoptisten/Orthoptistin­
nen ·· gestrichen. 

2120 
Artikel 2 

§ 22 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Ge­
sundheitsaufseher(innen) (APO-Ges-Aufs.) Yom 22. Okto­
ber 1988 (GV. NRW. S. 436). zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25. September 2001 (GV. XRW. S. 708). \vird wie folgt 
geändert: 

1. ~ach Absatz 6 wird folgender neuer Absatz 7 einge­
fügt: 

,,(7) Eine außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
en,·orbene abgeschlossene Ausbildung gilt als Ausbil­
dung im Sinne dieser Verordnung. \venn die Gleich­
wertigkeit der Ausbildung nachgewiesen ist. Antrag­
stellende Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaften oder in einem ande­
ren Vertragsstaat des Europäischen \Virtschaftsrau­
mes eine Ausbildung abgeschlossen haben. die in 
diesem Staat zur Ausübung eines dem Beruf des 
Gesundheitsaufsehers entsprechenden Berufes befä­
higt. erfüllen die Voraussetzungen. wenn das in dem 
betreffenden :Mitgliedstaat oder Vertragsstaat ausge­
stellte Diplom, das den -Ylindestanforderungen des 
Artikels 1 Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG des 
Rates ,·am 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine 
Regelung zur Anerkennung ceruflicher Befähigungs­
nachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG 
(ABl. EG Xr. L 209 S. i) entspricht oder wenn ein 
Prüfungszeugnis vorgelegt ,vird. das den Mindestan­
forderungen des Artikels 1 Buchstabe b der genannten 
Richtlinie entspricht oder wenn sie einen Ausbildungs­
nachweis nach Artikel 6 Buchstabe b der genannten 
Richtlinie vorlegen. wenn sie einen dem Beruf des 
Gesundheitsaufsehers entsprechenden Beruf in den 
vorhergehenden zehn Jahren mindestens zwei Jahre 
lang in einem anderen ::.Vlitglied- oder Vertragsstaat 
ausgeübt haben. der diesen Beruf nicht gemäß Arti­
kel 1 Buchstabe e und Buchstabe f ünterabsatz 1 der 
genannten Richtlinie reglementiert. und sie, sofern 
ihre bisherige Ausbildung sich hinsichtlich der theore­
tischen und praktischen Fachgebiete wesentlich von 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 dieser 
Verordnung unterscheidet. nach ihrer Wahl entweder 
einen Anpassungslehrgang durchgeführt oder sich 
einer Eignungsprüfung unterzogen haben. Wenn die 
antragstellende Person weder ein Diplom noch ein 
Prüfungszeugnis noch Ausbildungsnachweise nach 
Satz 1 besitzt. gilt die Voraussetzung des Absatzes 1 
~r. 1 als erfüllt. wenn sie in dem betreffenden Beruf in 
den vergangenen zehn Jahren mindestens drei Jahre 
lang in einem anderen ::Vlitglied- oder Vertragsstaat, 
der diesen Beruf nicht reglementiert, ausgeübt und 
einen Anpassungslehrgang absolviert hat. Der Anpas­
sungslehrgang darf die Dauer von zwei Jahren nicht 
überschreiten. Vor Durchführung des Anpassungslehr­
gangs und der Eignungsprüfung ist zu prüfen, ob die 
von der antragstellenden Person während ihrer Be­
rufserfahrung erworbenen Kenntnisse die Unter­
schiede ganz oder teilweise abdecken."* 

*Satz 4 beruht auf der Cmsetzung der Richtlinie 
2001119/EG" 

2. Der bisherige Absatz 7 ,ürd Absatz 8. 

2120 
Artikel 3 

§ 23 Abs. 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
sozialmedizinische Assistenten/ Assistentinnen (APO-
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S:VIA) mm 18. ::.\färz 1993 (GY. XR\\'. S. 136). zuletzt 
geändert durch Gesetz Yom 25. September 20Ul (GY. 
KRW. S. 708). \\-ird wie folgt geändert: 

Nach Satz 3 werden folgende neue Sätze e::!'lgefügt: 

.. Die antragstellende Person hat das Rectt. Z\\-ischen 
dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung zu 
wählen. Ein Anpassungslehrgang ist zu absoh-ieren oder 
eine Eignungsprüfung ist abzulegen. ,\-enn die Ausbil­
dung wesentliche Cnterschiede im Sinne des Satzes 1 
auf\\-eist und die nachgewiesene Berufserfahrung nicht 
zum Ausgleich de· festgestellten \Yesent:ichen Cnter­
schiede geeignet ist.*·· 

*Sätze -1 und 5 beruhen auf der l.·msetzung der Richtlinie 
2001/19 EG. 

2124 
Artikel -1 

Das Weiterbildungsgesetz Alten- und Krankenpflege -
WGAuKrpfl - mm 2-1. April 1990 (G\'. ::'\HW. S. 2,0). 
zuletzt geändert durch Gesetz \·om 25. September 2001 
(GY. ::'\RW. S. ,08). wird \\-ie folgt geändert: 

1. In § 1 \\-erden 

1.1 im Absatz 1 nach dem v:ort .. Krankenhaushygiene„ 
das \Vort . ./Hygiene„ eingefügt. das Komma nach dem 
\Vort .. PsYchiatrie•· durch die Wörter .. und in der-­
ersetzt so,\-ie die \Yörter .. und ir: de?· l.'nterrichts1?rtei­
lung·· gestrichen. 

1 ') im Absatz 2 nach den Wörtern .. fiihigkeiten in der„ 
das '.Vort .. PsYchiatrie.·· und nach dem \\'ort .. Geron­
topsychiatrie:. die Wörter .. .in der H~·giene·· einge­
fügt. 

2. In § 3 Abs. 2 werden die Wörter .. als ~--\ltenpfleger/in 
nach § 20 des RdErl. des ::\Iinisters für Arbeit. 
Gesundheit und Soziales \-om 10. ::\Ia1 1988 über die 
Ausbildung. Prüfung und staatliche Anerkennung 
Yon Altenpflegerinnen und Altenpflegern (:\IBl. XRW. 
S. 79-1) oder einer inhaltsgleichen Bestimmung·· durch 
die Wörter .. als Altenpflegerinnen und Altenpfleger 
nach dem Altenpflegegesetz - AltPflG - \-om 
17. ::'\owmber 2000 (BGBl. I S. 1513). geändert durch 
Crteil des Bundesyerfassungsgerichts nm1 24. Okto­
ber 2002 (BGBl. I S. -1410). ·· ersetzt. 

3. In§, Abs. 1 und 2 \\·erden je\\-eils die Wörter .. Der für 
das Gesundheits\wsen zuständige :'..\Iinister„ durch 
die \Vörter .. Das für das GesundheitS\\·esen zustän­
dige ::VIinisteriun1"· ersetzt. 

4. In & 7 Abs. 1 \\·erden der Punkt am Ende \"On ::'\um­
mer 6 durch ein Komma ersetzt und fo:gende Xum­
mer 7 eingefügt: 

,.7. die Anerkennung der Gleich\Yertigkeit Yon außer­
halb der Bundesrepublik Deutschland erworbe­
nen abgeschlossenen \Veiterbildungen. ·· 

2124 
Artikel 5 

Die Weiterbildungs- und Prüfungs,·erordnung zu 
Fachkrankenschwestern, -pflegern. Fachkinderkranken­
schwestern und -pflegern, Fachaltenpflegerinnen und 
-pflegern in der Psychiatrie (WeiVPsy) mm 11. April 1995 
(GV. NRW. S. 323). zuletzt geändert durch Gesetz Yom 
25. September 2001 (GV. NRW. S. 708). \\·ird \\·ie folgt 
geändert: 

1. :Xach § 23 \Yird folgender neuer § 2-1 eingefügt: 

.. § 24 

Gleich\\·ertigkeit der Weiterbildung 

(1) Eine außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
erworbene abgeschlossene \Veiterbildung erfüllt die 

Voraussetzungen nach dieser Verordnung. wenn die 
Gleich\\·ertigkeit des Weiterbildungsstandes gegeben 
ist. 

(2) Für PersoneL. die eine Erlaubnis zur Führung der 
\Veiterbildungsbezeichnung beantragen. gilt die Vor­
aussetzung des . ..\bsatzes 1 als erfüllt. wenn sie in einem 
anderen Vertragsstaat des Europäischen ·wirtschafts­
raumes eine Ausbildung als Krankensch,Yester oder 
Krankenpfleger. die für--die allgemeine Pflege Yerant­
wortlich sind. abgeschlossen haben und nach § 2 Abs. 3 
und -1 SO\\-ie § 30 Krankenpflegegesetz \·om 4. Juni 1985 
(BGBI. I S. 893) in der je,Yeils geltenden Fassung 
nach\Yeisen 1 • .md eine gleich\\·ertige \Ve1terbildung er­
folgreich abgeschlossen haben. 

(;n Die \·oraussetzung nach Absat;'. 1 gilt für Personen. 
die den Abschluss der aus Anhang C der Richtlinie 
92151/E\VG aufgeführten einschlägigen Ausbildungs­
gär:ge nach\\-eisen. als erfüllt. 

(-li Eine außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
en\-orbene abgeschlossene einschlägige Ausbildung 
oder \Veiterbiidung auf der Grundlage einer Altenpfle­
geausbildung ist anzuerkennen. \,·enn die Gleich\\-er­
tigkeit nachge\Yiesen ist. Die Voraussetzung gilt als 
erfüllt. \H'nn die antragstellende Person in einem 
anderen ::\litgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf­
ten oder in einem anderen Vertragsstaat des Europäi­
schen \Virtschaftsraumes eine einschlägige Aus- oder 
Aus- und Weiterbildung abgeschlossen hat und dies 
durch \·orlage eines den ::\Iindestanforderungen des 
Artikels 1 Buchstabe a der RichUnie 89/-18/E\VG des 
Rates \·om 21. Dezember 1988 über eine allgemeine 
Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome. die 
eine mindestens 3-jährige Berufsausbildung abschlie­
ßen '.ABI. EG ::'\r. L 19 S. l6j in der ie,veils geltenden 
Fassung. oder des Artikels 1 Buchstabe a der Richtlinie 
92/51 1E\.VG des Rates Yom 18. Juni 1992 über erne 
Z\'.-eite allgemeine Regelung zur Anerkennung berufli­
cher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtli­
nie 89!-l:8/EWG (ABI. EG Xr. L 209 S. 25) in der je,wils 
geltE'nden Fassung entsprechenden Dtploms des be­
treffenden Yertragsstaates des Europäischen \Virt­
schaftsraumes nach,\-eist. soferr: die Aus- und die 
\Veiterbildung im Herkunftsstaa1 keine \Yesentlichen 
Cnterschiede im \-ergleich zu der Altenpflegeausbil­
dung nach dem Gesetz über die Berufe in der Alten­
pflege (Altenpflegesetz - AltPflG) \-0111 11. ~m·ember-
2002 (BGBl. J S. 1513}. geände:::-t durch "Crteil de~ 
Bundes\·erfassungsgerichts \'Om 2-1:. Oktober 2002 
(BGBl. I S. -1-110). und zu der nach dieser Verordnung 
geregelten Weiterbildung hinsichtlich ihrer Dauer 
oder Inhalte aufweisen. Einern Diplom nach Satz 1 
wird gleichgestellt ein Prüfungszeugnis. das dem Arti­
kel 1 Buchstabe b der Richtlinie 92/51/E\VG entspricht. 
wenn die antragstellende Person nach Maßgabe des 
Artikels 5 Abs. 2 der genannten Richtlinie einen 
Anpasscmgslehrgang abgeschlossen oder eine Eig-­
nungsprüfung abgelegt hat. Die antragstellende Per­
son hat das Recht. Z\\'ischen dem Anpassungslehrgang 
und der Eignungsprüfung zu \Yählen. Ein Anpassungs-­
lehrgang ist zu absoh-ieren oder eine Eignungsprüfung 
ist abzulegen. \Wnn die Ausbildung y,-esentliche "Cn-­
terschiede im Sinne des Satzes 1 auf\\·eist. Der Anpas-• 
sungslehrgang darf die Dauer nm Z\\·ei Jahren nicht 
überschreiten. Über den Antrag ist spätestens 4 .:.VIo-­
nate nach Vorlage des Nach\veises über das Vorliegen 
der Voraussetzungen des Gesetzes zu entscheiden. 

(51 \Vird \·on der antragstellenden Person Yerlangt. 
dass ein Anpassungslehrgang abso1':iert oder eine 
Eignungsprüfung abgelegt \Wrden soll. prüft der Kreis 
oder die kreisfreie Stadt zm·or. ob die von der antrag­
stellenden Person während der Berufserfahrung er-­
worbenen Kenntnisse die wesentlichen "Cnterschiede 
ganz oder teil\\-eise abdecken."' Der Kreis oder die 
kreisfreie Stadt trifft die Entscheidung innerhalb ejner 
Frist \-on -1: }Ionaten ab dem Zeitpunkt. zu dem die 
antragstellende Person den Antrag zusammen mit den 
\·ollstandigen Cnterlagen einreicht. Die antragstel­
lende Person hat das Recht. zus{tzlich zu der Berufs­
bezeichnung nach dieser Verordnung ihre im 1-Iitglied-
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staat geführte Ausbildungsbezeichnung und ihre Ab­
kürzung im Aufnahmestaat zu führen. 

(6) Die \'Oll den zuständigen Behörden des :VIitglied­
staates ausgestellten Bescheinigungen. aus denen her­
vorgeht. dass die persönliche Zuverlässigkeit gegeben 
ist, gilt als ausreichender Xachweis im Sinne des § 2 
Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Berufe in der 
Altenpflege (Altenpflegegesetz - AltPflG). So\veit 
diese Bescheinigungen von den zuständigen Stellen 
des Heimat- oder Herkunftsmitgliedsstaates nicht aus­
gestellt werden. sind sie durch eine eidesstattliche 
Erklärung zu ersetzen. Die im Mitgliedsstaat gefo:r­
derte Bescheinigung über die körperliche oder geistige 
Gesundheit gilt als ausreichender ~achweis und als 
Voraussetzung für die Erlaubniserteilung. Wird im 
Mitgliedstaat für die Aufnahme oder die Ausübung des 
betreffenden Berufs ein solches Zeugnis nicht verlangt. 
ist eine von den zuständigen Behörden dieses Staates 
ausgestellte Bescheinigung anzuerkennen. Der Kreis 
oder die kreisfreie Stadt kann verlangen. dass die 
Nachweise und Bescheinigungen nach den Absätzen 1 
und 2 bei ihrer Vorlage nicht älter als 3 Monate sind:· 

*Satz 1 beruht auf der Cmsetzung der Richtlinie 
2001/19/EG 

2. Die bisherigen§§ 24 und 25 ·werden§§ 25 und 26. 

2124 
Artikel 6 

Die Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung zu 
Fachkrankenschwestern, -pflegern, Fachkinderkranken­
schwestern und -pflegern in der Intensivpflege und 
Anästhesie (WeiVIAPfl) rnm 11. April 1995 (GV. ~RW. 
S. 305). zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. September 
2001 (GV. :N"RW. S. 708). wird wie folgt geändert: 

l. K ach § 23 wird folgender neuer § 24 eingefügt: 

.,§ 24 

Gleichwertigkeit der Weiterbildung 

(1) Eine außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
erworbene abgeschlossene Weiterbildung erfüllt die 
Voraussetzungen nach dieser Verordnung. wenn die 
Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstandes gegeben 
ist. 

(2) Für Personen, die eine Erlaubnis zur Führung der 
Weiterbildungsbezeichnung beantragen. gelten die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 als erfüllt, wenn sie in 
einem anderen Vertragsstaat des Europäischen \Virt­
schaftsraumes eine Ausbildung als Krankenschwester 
oder Krankenpfleger. die für die allgemeine Pflege 
verantwortlich sind, abgeschlossen haben und nach § 2 
Abs. 3 und 4 sowie § 30 Krankenpflegegesetz vom 
4. Juni 1985 (BGBl. I S. 893) in der jeweils geltenden 
Fassung nachweisen und eine gleichvvertige Weiterbil­
dung erfolgreich abgeschlossen haben. 

(3) Die Voraussetzung nach Absatz 1 gilt für Personen, 
die den Abschluss der aus Anhang C der Richtlinie 
92/51/EWG aufgeführten einschlägigen Ausbildungs­
gänge nachweisen, als erfüllt. 

(4) Wird von der antragstellenden Person verlangt. 
dass ein Anpassungslehrgang absoh-iert oder eine 
Eignungsprüfung abgelegt werden soll. prüft der Kreis 
oder die kreisfreie Stadt zuvor, ob die \'On der antrag­
stellenden Person während der Berufserfahrung er­
worbenen Kenntnisse die \vesentlichen Cnterschiede 
ganz oder teilweise abdecken.* Der Kreis oder die 
kreisfreie Stadt trifft die Entscheidung innerhalb einer 
Frist von 4 Monaten ab dem Zeitpunkt. zu dem die 
antragstellende Person den Antrag zusammen mit den 
vollständigen Unterlagen einreicht. Die antragstel­
lende Person hat das Recht. zusätzlich zu der Berufs­
bezeichnung nach dieser Verordnung ihre im ::.VIitglied­
staat geführte Ausbildungsbezeichnung und ihre Ab­
kürzung im Aufnahmestaat zu führen." 

*Satz 1 beruht auf der Urnsetzung der Richtlinie 
2001/19/EG 

2. Die bisherigen §§ 24 und 25 werden §§ 25 und 26. 

2124 
Artikel 7 

Die Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung zu 
Fachkrankensch\-vestern, -pflegern, Fachkinderkranken­
schwestern und -pflegern für den Operationsdienst 
(WeiV-OP) mm 11. April 1995 (GV. XRW. S. 296), zuletzt 
geändert durch Gesetz \·om 25. September 2001 (GV. 
XRW. S. 708), wird wie folgt geändert: 

l. Nach § 23 wird folgender neuer § 24 eingefügt: 

..§ 2-± 
Gleiclm·ertigkeit der Weiterbildung 

(l) Eine außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
enrnrbene abgeschlossene Weiterbildung erfüllt die 
Voraussetzungen nach dieser Verordnung. wenn die 
Gleich\vertigkeit des Weiterbildungsstandes gegeben 
ist. 

(2) Für Personen. die eine Erlaubnis zur Führung der 
Weiterbildungsbezeichnung beantragen. gelten die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 als erfüllt. wenn sie in 
einem anderen Vertragsstaat des Europäischen vVirt­
schaftsraumes eine Ausbildung als Krankenschwester 
oder Krankenpfleger. die für die allgemeine Pflege 
verantwortlich sind, abgeschlossen haben und nach§ 2 
Abs. 3 und 4 sowie § 30 Krankenpflegegesetz vom 
4. Juni 1985 (BGBl. I S. 893) in der jeweils geltenden 
Fassung nachweisen und eine gleichwertige Weiterbil­
dung erfolgreich abgeschlossen haben 

(3) Wird von der antragstellenden Person verlangt. 
dass ein Anpassungslehrgang absolviert oder eine 
Eignungsprüfung abgelegt werden soll, prüft der Kreis 
oder die kreisfreie Stadt zuvor, ob die von der antrag­
stellenden Person während der Berufserfahrung er­
worbenen Kenntnisse die wesentlichen Unterschiede 
ganz oder teilweise abdecken. *Der Kreis oder die 
kreisfreie Stadt trifft die Entscheidung innerhalb einer 
Frist von 4 ::.Vlonaten ab dem Zeitpunkt, zu dem die 
antragstellende Person den Antrag zusammen mit den 
vollständigen Cnterlagen einreicht. Die antragstel­
lende Person hat das Recht. zusätzlich zu der Berufs­
bezeichnung nach dieser Verordnung ihre im :Vlitglied­
staat geführte Ausbildungsbezeichnung und ihre Ab­
kürzung im Aufnahmestaat zu führen.·' 

*Satz 1 beruht auf der Cmsetzung der Richtlinie 
2001/19/EG 

2. Die bisherigen §§ 24 und 25 werden §§ 25 und 26. 

2124 
Artikel 8 

Die Weiterbildungs- und Prüfungsverordnung zu 
Fachkrankenschwestern, -pflegern, Fachkinderkranken­
schwestern und -pflegern für Krankenhaushygiene -
Hygienefachkraft- (WeiVHygPfl) vom 11. April 1995 (GV. 
NRW. S. 315). zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. September 2001 (GV. XRW. S. 708), wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach § 23 wird folgender neuer § 24 eingefügt: 

,.§ 24 
Gleich\\·ertigkeit der Weiterbildung 

(1) Eine außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
erworbene abgeschlossene Weiterbildung erfüllt die 
Voraussetzungen nach dieser Verordnung, wenn die 
Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstandes gegeben 
ist. 

(2) Für Personen. die eine Erlaubnis zur Führung der 
Weiterbildungsbezeichnung beantragen. gelten die 
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Voraussetzungen des Absatzes 1 als erfüllt. \\·enn sie in 
einem anderen Vertragsstaat des Europäischen ·wirt­
schaftsraumes eine Ausbildung als Krankenschwester 
oder Krankenpfleger. die für die allgemeine Pflege 
verant\,·ortlich sind. abgeschlossen haben und nach§ 2 
Abs. 3 und 4 so,vie § 30 Krankenpflegegesetz \·om 
4. Juni 1985 (BGBl. I S. 893) in der je\wils geltenden 
Fassung nach\,·eisen und eine gleich\,·ertige vVeiterbil­
dung erfolgreich abgeschlossen haben. 

(3) ·wird \·on der antragstellenden Person \·erlangt. 
dass ein Anpassungslehrgang absokiert oder eine 
Eignungsprüfung abgelegt \\·erden soll. prüft der Kreis 
oder die kreisfreie Stadt ztn"or. ob die \·on der antrag­
stellenden Person \Yährend der Berufserfahrung er­
\Yorbenen Kenntnisse die \\·esentlichen Cnterschiede 
ganz oder teih,·eise abdecken.* Der Kreis oder die 
kreisfreie Stadt trifft die Entscheidung innerhalb einer 
Frist von 4 :VIonaten ab dem Zeitpunkt. zu dem die 
antragstellende Person den Antrag zusammen mit den 
vollständigen 'Cnterlagen einreicht. Die antragstel­
lende Person hat das Recht. zusätzlich zu der Berufs­
bezeichnung nach dieser Verordnung ihre im ::VIitglied­
staat geführte Ausbildungsbezeichnung und ihre Ab­
kürzung im Aufnahmestaat zu führen.·· 

*Satz 1 beruht auf der Cmsetzung der Richtlinie 
2001i19/EG 

2. Die bisherigen §§ 24 und 25 werden §§ 25 und § 26. 

2122 
Artikel 9 

Das Heilberufsgesetz (HeilBerG) \·om 9. :VIai 2000 (GV. 
KRW. S. 403). geändert durch Gesetz \·om 25. September 
2001 (GV. XRW. S. 708). ,vird \\·ie folgt geändert: 

1. In§ 9 Abs. 1 Nr. 3 \\·erden nach dem Wort .. Kurse·· die 
Wörter ,.und anderer geeigneter Fortbildungsmaßnah­
men·' eingefügt. 

2. An § 36 Abs. 1 \\·ird folgender Satz angefügt: 

,.Sie ist angemessen zu \·ergüten. ·· 

3. § 39 wird wie folgt geändert: 

3.1 An Absatz 7 werden folgende Sätze angefügt: 
,.Bei Staatsangehörigen eines :VIitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum berücksichtigt sie auch deren Berufserfah­
rung und Zusatzausbildung. Sie prüft gemäß der 
Richtlinie 2001il9/EG mm 14. :VIai 2001 in der 
je,,·eils geltenden Fassung eine außerhalb der Eu­
ropäischen Cnion absolvierte Weiterbildung, die 
durch einen anderen Mitgliedstaat der Europäi­
schen Union anerkannt wurde sowie die in einem 
Mitgliedstaat absokierten Ausbildungsgänge und 
die dort envorbene Berufserfahrung. Die Entschei-
dung ist innerhalb \·on drei :VIonaten zu treffen, 
wenn die Antragsunterlagen ,·ollständig vorlie-
gen.·· 

5.2 An Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
.. Wurden Zeiten des im Rahmen des ::.VIedizinstu­
diums abzuleistenden Praktischen Jahres in der 
Allgemeinmedizin absokiert. ist die entsprechende 
Zeit anzurechnen.·· 

6. § 54 Abs. 7 wird gestrichen. 

7. In~ 55 Abs. 1 Satz 2 letzter Halbsatz "'·ird die Zahl .. 60" 
durch die Zahl .. 50" ersetzt. . 

Artikel 10 

Die durch dieses Gesetz geänderten Rechtsverordnun­
gen können aufgrund der je",·eils einschlägigen Ermäch­
tigungen durch RechtsYerordnung geändert werden. 

Artikel 11 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf. den 17. Dezember 2002 

Die Landesregierung 
X ordrhein-Westfalen 

Der :VIinisterpräsident 

(L.S.) Peer Stein brück 

Der ::VIinister 
für Wirtschaft und Arbeit 

Harald Sehartau 

Die ::VIinisterin 
für Gesundheit. Soziales. 

Frauen und Familie 

Birgit Fischer 

Die Ministerin 
für Üm\.velt und Naturschutz. 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Bärbel Höhn 

- GV. XRW. 2002 S. 641. 
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Gesetz 

zur Errichtung der Universität Duisburg-Essen 
und zur Umwandlung der Gesamthochschulen 

Vom 18. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Errichtung der Universität Duisburg-Essen 
und zur Umwandlung der Gesamthochschulen 

3.2 In Absatz 8 werden die Wörter .. anderen'· gestri- 223 
chen. Artikel 1 

4. X ach § 47 wird folgender neuer § 47 a eingefügt: 

,.§ 47a 
Abweichend von § 39 Abs. 8 erkennen die Ärztekam­
mern auch eine vor dem 1. Januar 1995 abgeschlossene 
spanische Facharztausbildung an. wenn die Vorausset­
zungen nach Artikel 9 Abs. 2 a der Richtlinie 93/16/ 
EWG des Rates vom 5. April 1993 in der Fassung der 
Richtlinie 2001/19/EG vorliegen.·· 

5. § 54 wird wie folgt geändert: 

5.1 In Absatz 1 werden die Wörter .. - ABl. Xr. L 165/1 
vom 7. Juli 1993 - ·· durch die Wörter . .in der 
Fassung der Richtlinie 2001/19/EG'· ersetzt. 

Errichtung der Universität Duisburg-Essen 

§ 1 
Errichtung, Auflösung 

(1) Mit Wirkung zum 1. Januar 2003 ist die Universität 
Duisburg - Essen in Duisburg und Essen errichtet. 
Gleichzeitig sind die Cniversitäten-Gesamthochschulen 
Duisburg und Essen aufgelöst. 

(2) Die Fachbereiche, Einrichtungen und Studiengänge 
der aufgelösten Hochschulen sind bis zu ihrer Neuord­
nung solche der Cniversität. Die sich auf sie beziehenden 
Studien- und Prüfungsordnungen und sonstigen Ordnun­
gen gelten bis zum Erlass neuer Ordnungen sinngemäß 
als Ordnungen der Universität weiter. 
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(3) Die bisherigen Venvaltungen der aufgelösten Hoch­
schulen bilden die Hochschukerwaltung der Cniwrsität. 

(4) Die Universität ist ab dem Zeitpunkt ihrer Errich­
·~ung Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Hochschulen. 

(5) Für die Cniversität gelten die Vorschriften des 
Hochschulgesetzes (HG), soweit dieses Gesetz nichts 
Abweichendes bestimmt. 

§ 2 
Hochschulpersonal. Studierende. 
korporationsrechtliche Stellung 

(1) Die im Landesdienst stehenden Beamtinnen und 
Beamten, Angestellten. Arbeiterinnen und Arbeiter. die 
bislang an den aufgelösten Hochschulen tätig waren. sind 
Beamtinnen und Beamte, Angestellte. Arbeiterinnen und 
Arbeiter an der Cniversität. 

(2) Die in die Studiengänge der aufgelösten Hochschu­
len eingeschriebenen Studierenden, Z·weithörerinnen und 
Zweithörer sowie Gasthörerinnen und Gasthörer sind 
durch die Universität übernommen. 

(3) Die bisherige mitgliedschaftsrechtliche und dienst­
rechtliche Stellung der Hochschulmitglieder und -ange­
hörigen und Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 
bleibt unberührt. soweit nachstehend nichts Abweichen­
des bestimmt wird. 

§ 3 
Haushaltsrechtliche Umsetzung 

der Stellen und :!.vlittel 

Das Ministerium für \-Vissenschaft und Forschung setzt 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Planstel­
len, Stellen und :i.\.'littel der aufgelösten Hochschulen nach 
den einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
an die Cniversität um. 

§4 
Gründungsrektorat 

(1) Die Amtszeit der Rektoren sowie der Prorektorinnen 
und Prorektoren der aufgelösten Hochschulen ist mit 
deren Auflösung beendet. 

(2) Die Universität wird für die Dauer von vier Jahren 
v:m einem Gründungsrektorat geleitet. Für das Grün­
dungsrektorat gelten die Vorschriften des HG, soweit sich 
aus diesem Gesetz nichts Abweichendes ergibt. Bis zur 
Bildung des Gründungsrektorats gemäß Absatz 4 wird 
die Gniversität von einem vorläufigen Gründungsrekto­
rat, bestehend aus der Gründungsrektorin oder dem 
Gründungsrektor, zwei vorläufigen Gründungsprorekto­
rinnen oder Gründungsprorektoren und den beiden 
Kanzlern nach Absatz 6, geleitet. Bis zur Bildung des 
vorläufigen Gründungsrektorats wird die Universität von 
der Gründungsrektorin oder dem Gründungsrektor oder 
von einer oder einem oder mehreren durch das Ministe­
rium für Wissenschaft und Forschung zu bestellenden 
Beauftragten geleitet. 

(3) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung 
bestellt ab 1. Januar 2003 eine Gründungsrektorin oder 
einen Gründungsrektor, die oder der zum Zeitpunkt der 
Auflösung nicht Mitglied oder Angehörige bzw. Angehö­
riger der aufgelösten Hochschulen sein soll. Die Grün­
dungsrektorin oder der Gründungsrektor ist Dienst-vor­
gesetzte oder Dienst-vorgesetzter des Hochschulpersonals 
und Dienststellenleiter im Sinne des Landespersonaker­
tretungsgesetzes. 

(4) Auf Vorschlag der Gründungsrektorin oder des 
Gründungsrektors wählt der Gründungssenat gern. § 6 
unverzüglich je zwei Mitglieder der aufgelösten Hoch­
schulen aus der Gruppe der Professorinnen und Professo­
ren als Gründungsprorektorinnen oder Gründungspro­
rektoren. Bis zu ihrer ·wahl bestellt die Gründungsrekto­
rin oder der Gründungsrektor unverzüglich jeweils eine 
vorläufige Gründungsprorektorin oder einen vorläufigen 
Gründungsprorektor aus der Gruppe der Professorinnen 
oder Professoren der aufgelösten Hochschulen als Mit­
glieder des vorläufigen Gründungsrektorats. 

(5) Vorbehaltlich einer Versetzung der Kanzler der 
at:.fgelösten Hochschulen in den einstweiligen Ruhestand 

durch das Ministerium für Wissenschaft und Forschung 
gehören dem Gründungsrektorat die Kanzler der aufge­
lösten Hochschulen an. Für ::.VIaßnahmen gemäß § 39 LBG 
wird der Zeitpunkt für den Beginn der in§ 39 Satz 2 LBG 
genannten Frist auf den 1. Juli 2003 festgesetzt. 

(6) Die Kanzler der aufgelösten Hochschulen nehmen 
unbeschadet des Absatzes 5 das Amt des Kanzlers der 
"Cniversität gemeinsam wahr. Sie stimmen die Amtsfüh­
rung untereinander ab. Im Gründungsrektorat und im 
vorläufigen Gründungsrektorat verfügen sie gemeinsam 
über eine Stimme. Bis zur Bildung des vorläufigen 
Gründungsrektorats gemäß Absatz 4 unterstützen sie 
beratend die Gründungsrektorin oder den Gründungs­
rektor bei der Leitung der Cniversität. 

§ 5 
Neuordnung. Hochschulentwicklungsplan 

Bis zum 1. Januar 2004 ordnet das Gründungsrektorat 
die Fächerstruktur. Fachbereichsgliederung, Einrichtun­
gen und Studiengänge sowie die Hochschulverwaltung 
im Rahmen des Hochschulent\Yicklungsplans neu. 

§ 6 

Gründungssenat. enveiterter Gründungssenat 

(1) ::.VIit der Errichtung der Universität sind die Senate 
der aufgelösten Hochschulen aufgelöst. Die Universität 
bildet unverzüglich. spätestens bis zum 1. Juni 2003, einen 
Gründungssenat und einen en-veiterten Gründungssenat, 
für die die Vorschriften des HG gelten. so\.veit dieses 
Gesetz nichts Abweichendes bestimmt. 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder des Gründungssenats 
sind insgesamt 14 Vertreterinnen oder Vertreter der 
Gruppen gemäß § 13 Abs. 1 HG, von denen acht der 
Gruppe gemäß § 13 Abs. 1 Xrn. 2 bis 4 HG und je zwei den 
Gruppen gemäß § 13 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 HG angehören. 
Jeweils die Hälfte der Vertreterinnen oder Vertreter der 
Gruppen werden aus dem Kreis der jeweiligen ::.Vlitglieder 
der aufgelösten Hochschulen nach Gruppen getrennt 
ge\.vählt. 

(3) Stimmberechtigte Mitglieder des erweiterten Grün­
dungssenats sind insgesamt 24 Vertreterinnen oder Ver­
treter der Gruppen gemäß§ 13 Abs. 1 HG; die Sitze dieser 
Gruppen stehen im Verhältnis 2:1:1:2. Die :i\!Iitglieder des 
Gründungssenats sind Mitglieder des erweiterten Grün­
dungssenats. Die übrigen Vertreterinnen oder Vertreter 
der Gruppen gemäß § 13 Abs. 1 Nm. 2 bis 4 HG werden 
jeweils zur Hälfte aus dem Kreis der jeweiligen Mitglie­
der der aufgelösten Hochschulen nach Gruppen getrennt 
gewählt. 

(4) Das Xähere zur Wahl und zur Stellvertretung der 
gewählten Vertreterinnen oder Vertreter der Mitglieder­
gruppen regelt eine Wahlordnung, die die Hochschullei­
tung gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 erlässt. 

(5) Der Gründungssenat und der erweiterte Grün­
dungssenat wählen aus ihrer Mitte je eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden. 

(6) Die Vorsitzenden der Grünc.ungspersonalräte gehö­
ren dem Gründungssenat und dem en-veiterten Grün­
dungssenat mit beratender Stimme an. 

§ 7 
Vorläufige Grundordnung, Grundordnung 

(1) Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung 
erlässt für die Cniversität unverzüglich eine vorläufige 
Grundordnung. 

(2) Der erweiterte Gründungssenat beschließt bis zum 
1. Juli 2004 eine neue Grundordnung, auf deren Grund­
lage die Funktionsträgerinnen und Funktionsträger und 
die Gremien mit Ausnahme des Leitungsgremiums der 
Universität unverzüglich zu wählen und zu bestellen 
sind. 

§ 8 
Gründungskommission 

(1) Zur Unterstützung des Gründungsrektorats und des 
Gründungssenats kann dieser eine Gründungskommis­
sion bilden. 
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(2) Zu den Aufgaben der Gründungskommission gehö­
ren insbesondere ='Jeuordnungsfragen im Bereich der 
Organisation und Struktur. der Studiengänge und der 
Lehre und der Entwicklung des Forschungsprofils. 

(3) Die Senats- und Rektoratskommissionen und der 
Ausschuss für Lehrerbildung der aufgPlösten Hochschu­
len sind aufgelöst. Auf die Bildung \·on Kommissionen 
über die Gründungskommission hinaus soll bis zum 
1. Juli 2004 \·erzichtet werden. 

§ 9 
Gleichstell ungs beauftragte. 
Gleichstellungskommission 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragten der aufgelösten 
Hochschulen und deren Stelh-ertreterinnen nehmen ihr 
Amt bis zur X euwahl nach der neuen Grundordnung 
gemäß § 7 Abs. 2 gemeinsam wahr. 

(2) Zur Beratung und Cnterstützung der Hochschule 
und der Gleichstellungsbeauftragten \\·ird eine Gleich­
stellungskommission gebildet. deren Aufgaben sich ge­
mäß § 23 Abs. 2 und 3 HG und§ 19 Abs. 2 Satz -1 LGG 
bestimmen. Stimmberechtigte ::.\Iitglieder sind je\\·eils 
drei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Pro­
fessorinnen und Professoren und je\H•ils Z\\·ei Vertrete­
rinnen und Vertreter der übrigen Gruppen gemäß § 13 
Abs. 1 Nrn. 2 bis -1 HG aus den Gleichstellungskommissio­
nen der aufgelösten Hochschulen. Den Vorsitz nehmen 
die bisherigen Gleichstellungsbeauftragten der aufgelös­
ten Hochschulen gemeinsam mit einer Stimme \Yahr. 

§ 10 
-Cbrige Gremien. 

Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 

Die übrigen Gremien und Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger der aufgelösten Hochschulen sind Gre­
mien und Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der 
Cniversität und bleiben bis zu ihrer je\wiligen ::'\em\·ahl 
infolge der Xeuordnung der Cni\·ersität gemäß § 5 oder 
der neuen Grundordnung gemäß § 7 Abs. 2 im Amt. 

§ 11 
Studierendenschaft 

(1) Die Studierendenschaften der aufgelösten Hoch­
schulen bilden die Studierendenschaft de~· Cniversität. 

(2) Bis zum 1. Juli 2003 \\°ird ein neues Studierendenpar­
lament ge\vählt. 

(3) Bis zu seiner Xem\·ahl besteht das Studierendenpar­
lament der l.Jni\·ersität aus den Mitgliedern der Studie­
rendenparlamente der aufgelösten Hochschulen. 

(4) Bis zur ::--Jeuwahl des Allgemeinen Studierendenaus­
schusses der Universität besteht dieser aus den Allgemei­
nen Studierendenausschüssen der aufgelösten Hochschu­
len. Den Vorsitz nehmen die bisherigen Vorsitzenden der 
Allgemeinen Studierendenausschüsse der aufgelösten 
Hochschulen gemeinsam mit einer Stimme \\·ahr. 

(5) Das neugewählte Studierendenparlament gibt sich 
um·erzüglich eine Satzung. Bis zu deren In-Kraft-Treten 
setzt das Studierendenparlament in seiner ersten Sitzung 
eine der Satzungen der aufgelösten Hochschulen als 
Übergangssatzung in Kraft. 

(6) Bis zur Neuordnung der Cniversität gemäß § 5 
bleiben die bisherigen Fachschaftsorgane der aufgelösten 
Hochschulen auf der Grundlage der bisherigen Fach­
schaftsordnungen im Amt. 

§ 12 
Gründungspersonalräte 

(1) Die Personalräte der aufgelösten Hochschulen bil­
den um·erzüglich einen Gründungspersonalrat für die 
\\·issenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und einen Gründungspersonalrat für die 
\Yeiteren ::Vlitarbeiterinnen und :\Iitarbeiter. Die Grün­
dungspersonalräte nehmen die Rechte der Personalräte 
nach dem Landespersonakertretungsgesetz \\·ahr. 

(2) In den Gründungspersonalrat für die \\·issenschaft­
lichen und künstlerischen ::.\Iitarbeiterinnen und ::VIitar­
beiter \\·ählen die :!vlitglieder des entsprechenden Perso­
nalrats der aufgelösten CniYersität Gesamthochschule 
Duisburg fünf und die der aufgelösten Uni\·ersität -
Gesamthochschule Essen sieben -:\Iitglieder jeweils aus 
ihrer :\litte und bestellen jeweils eine entsprechende 
Anzahl \·on Ersatzmitgliedern. 

(3) In den Gründungspersonalra: für die weiteren 
:'..\Iitarbeiterinnen und ::.\Iitarbeiter \Yählen die ::.VIitglieder 
der entsprechenden Personalräte der aufgelösten Hoch­
schulen jeweils sechs ::Vlitglieder aus ihrer :;\litte und 
bestellen jn\·eils eine entsprechende Anzahl \·on Ersatz­
mitgliedern: sie beachten dabei die Gruppenverhältnisse 
im Sinne \·on § 1-! Abs. 1 des Landespersonah-ertretungs­
gesetzes. 

!-1) Die Gründungspersonalräte \\·ählen aus ihrer .:Ylitte 
je\\·eils eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. 

15) Die Amtszeit der Gründungspersonalräte endet am 
30. Juni 200-1. 

§ 1:3 
Ersatzvornahme 

Soweit Entscheidungen oder Maßnahmen der zuständi­
gen Gremien und Funktionsträgerinnen und Funktions­
träger nach diesem Gesetz nicht oder nicht fristgemäß 
getroffen werden. kann das :\Iinisterium für \Vissenschaft 
und Forschung anstelle der Cniversität nach deren 
Anhörung entscheiden oder anstelle der Uni\·ersität das 
Erforderliche \·eranla -;sen. 

§ 1-1 
Gerich tsstand 

Gerichtsstand der Cniwrsität ist Essen. 

§ 15 
Ende der Gründungsphase 

(1) Die Amtszeit des Gründungsrektorats endet zum 
31. Dezember 2006. 

(2) Die Amtszeit der übrigen Gründungsgremien endet 
mit dem Zeitpunkt der Neubildung der Gremien nach der 
neuen Grundordnung gemäß § 7 Abs. 2. 

223 
Artikel 2 

Anderungen des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) 
mm 1-1. ::\Iärz 2000 (GV. NRW. S. 190). geändert durch 
Gesetz Yom 27. :::-.Jo\·ember 2001 (GV. XRW. S. 812) zur 
Um\Yandlung der Universitäten-Gesamthochschulen 

1. § 1 Abs. 2 Satz 1 HG wird wie fotgt neu gefasst: 

.. Folgende Hochschulen sind im Sinne dieses Gesetzes 
Unh·ersitäten: 

1. die Technische Hochschule Aachen. 

2. die Universität Bielefeld. 

3. die Cniversität Bochum. 

-1. die Cni,·ersität Bonn. 

5. die l.:-ni\·ersität Dortmund. 

6. die l:ni\·ersität Düsseldorf. 

, . die Universität Duisburg-Essen. 

8. die Fernuni\·ersität in Hagen. 

9. die Cniversität Köln. 

10. die Deutsche Sporthochschule Köln 

11. die Universität ::.\Iünster. 

1"7 die Universität Paderborn. 

13. die Cni\·ersität Siegen und 

1-1. die Cniversität Wuppertal.·· 
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2. § 65 HG wird wie folgt neu gefasst: 

.. § 65 
Einschreibung 

(1) Eine Studienbewerberin oder ein Studienbe,verber 
wird für einen oder mehrere Studiengänge einge­
schrieben. wenn sie oder er die hierfür erforderliche 
Qualifikation und die sonstigen Zugangsvoraussetzun­
gen nachweist und kein Zugangshindernis vorliegt. 
Die Einschreibung wird in der Einschreibungsordnung 
geregelt. Darin trifft die Hochschule auch Bestimmun­
gen über Art. Cmfang und Behandlung der zu erheben­
den und zu verarbeitenden personenbezogenen Daten. 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und insbesondere für 
einen mit maschinellen Verfahren und Datenträgern 
unterstützten Studierendenausweis erforderlich sind; 
sie unterrichtet die Studierenden über die Einsatz­
möglichkeiten des Studierendenausweises. Das Daten­
schutzgesetz ~ordrhein-Westfalen ist zu beachten. 

(2) Eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber 
kann für mehrere Studiengänge, für die eine Zulas­
sungsbeschränkung mit Auswahkerfahren besteht. 
durch das Studienbewerberinnen und Studienbewer­
ber vom Erststudium ausgeschlossen werden. nur 
eingeschrieben werden, wenn dies wegen einer _für den 
berufsqualifizierenden Abschluss vorgeschriebenen 
Studiengangkombination erforderlich ist. 

(3) Ist der von der Studienbe\.verberin ode_r de~ 
Studienbewerber gewählte Studiengang oder smd die 
gewählten Studiengänge mehreren Fachbereichen zu­
geordnet, so hat die Studienbe,verberin oder der 
Studienbewerber bei der Einschreibung den Fachbe­
reich zu wählen. dem sie oder er angehören will. Wird 
zwischen Hochschulen ein gemeinsamer Studiengang 
im Sinne des § 109 Satz 3 vereinbart, so ,verden 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber entspre­
chend der Vereinbarung an einer der beteiligten Hoch­
schulen eingeschrieben. 

(4) Die Einschreibung kann befristet werden, w~nn ~er 
gewählte Studiengang an der Hochschule nur teilweise 
angeboten wird. Entsprechendes gilt, -~venn der ge­
wählte Studiengang Zulassungsbeschrankungen un­
terliegt und für einen Teil dieses ~tud~engang_~ eine 
höhere Ausbildungskapazität als fur emen spateren 
Teil besteht. 

(5) Eine Studierende oder ein Studierender, d~e od~r 
der nach Ablauf eines Semesters das Studmm m 
demselben Studiengang fortsetzen will, hat sich inner­
halb der vorgeschriebenen Fristen bei_der HocJ:ischule 
zurückzumelden. Auf Antrag kann eme Studierende 
oder ein Studierender aus wichtigem Grund vom 
Studium beurlaubt werden." 

3. § 66 HG wird wie folgt neu gefasst: 

,,§ 66 
Qualifikation und sonstige 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Qualifikation für ein Hochschulstudium wird in 
der Regel durch den erfolgreichen Ab_schluss einer ~uf 
das Studium vorbereitenden Schulbildung oder eme 
als gleichwertig anerkannte Vorbildung erworben. 

(2) Die Qualifikation für das Studium an Cniversitäten 
wird durch ein Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife) 
nachgewiesen. Die allgemeine :ttochs~hulreife berech­
tigt uneingeschränkt zum Studn~m, die fac~gebunder:e 
Hochschulreife nur zum Studrnm der im Zeugms 
ausgewiesenen Studiengänge. 

(3) Die Qualifikation für das Studium an Fachhoch­
schulen wird auch durch ein Zeugnis der Fachhoch­
schulreife nachgewiesen. 

(4) Das Ministerium regelt durch Rechtsverordnu1:1g 
die Feststellung der Gleichwertigkeit von Vorbil­
dungsnachweisen nach den Absätzen 1 bis 3 sowie für 
Vorbildungsnachweise, die außerhalb des Geltu1;1.g~be­
reichs dieses Gesetzes erworben werden. Das ::.VImiste-

rium regelt durch Rechtswrordnung für in der ~~n~fli­
chen Bildung Qualifizierte weitere Zugangsmoghch­
keiten zu einem Hochschulstudium . 

(5) Die Prüfungsordnungen können bestimmen. dass 
neben der Qualifikation nach den Absätzen 1 bis 3 
und 4 Satz 1 eine studiengangbezogene besondere 
Vorbildung. Eignung oder praktische Tätigkeit nach­
zuweisen ist: § 84 Abs. 2 ble:.bt unberührt. Prüfungs­
ordnungen können auch bestimmen. dass für _e~n_en 
Studiengang. der zu einem weiteren berufsquahfi2:i~­
renden Abschluss führt. ein vorangegangener qualifi­
zierter Abschluss und für einen fremdsprachigen Stu­
diengang die entsprechende Sprachkenntnis nachzu­
weisen ist: in Studiengängen. die zu einem ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss führen, dürfen keine 
Sprachkenntnisse gefordert werden:_ die über e~ne 
mögliche schulische Ausbildung gemaß Absatz 1 hm­
ausgehen. 

(6) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass 
von der Qualifikation nach den Absätzen 1 bis 5 ganz 
oder teilweise abgesehen werden kann. ·wenn Studien­
bewerberinnen oder Studienbe,\·erber eine studien­
gangbezogene besondere fachliche Eignung oder be­
sondere künstlerisch-gestalterische Begabung und 
eine den Anforderungen der Hochschule entspre­
chende Allgemeinbildung nachweisen. Studieren~e 
mit einer Qualifikation gemäß Satz 1, denen die 
Hochschule anhand von wenigstens der Hälfte aller in 
einem Studiengang geforderten Studien- und Prü­
fungsleistungen den erfolgreichen Studienverlauf be­
scheinigt hat. dürfen ihr Studium an einer anderen 
Hochschule desselben Typs und dort auch in einem 
verwandten Studiengang fortsetzen." 

4. § 67 HG wird wie folgt neu gefasst: 

.,§ 67 
Einstufungsprüfung 

Kenntnisse und Fähigkeiten. die für ein erfolgreiches 
Studium erforderlich sind, aber in anderer Weise als 
durch ein Studium erworben ·wurden. können in einer 
besonderen Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) 
nachgewiesen werden. ~ ach dem Ergebnis dieser 
Prüfung soll die Bewerberin oder der Bewerber in 
einem entsprechenden Abschnitt des Studienganges 
zum Studium zugelassen werden. Das Xähere regelt 
eine Prüfungsordnung, die für Studiengänge, die ~it 
einer staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, im 
Einvernehmen mit den jeweils zuständigen Fachmi­
nisterien erlassen wird.·· 

5. § 85 Abs. 2 HG wird ,vie folgt neu gefasst: 

.. (2) Die Regelstudienzeit bis zu einem ersten berufs­
qualifizierenden Abschluss beträgt 

a) an Cniversitäten in Diplom- und Magisterstudien­
gängen höchstens neun Semester; sofern die Prü­
fungsordnung integrierte Auslands~emester, ~ra­
xissemester oder andere berufspraktische Studien­
phasen von entsprechender ~auer vorsieht, -~ann 
sich die Regelstudienzeit u~n em Semester erhohen; 

b) an Fachhochschulen in Diplomstudiengängen 
höchstens acht Semester; sofern die Prüfungsord­
nung integrierte Auslandssemester, Praxissemester 
oder andere berufspraktische Studienphasen von 
entsprechender Dauer nicht ,·orsieht, beträgt die 
Regelstudienzeit höchstens sieben Semester. 

Darüber hinausgehende Regelstudienzeiten können in 
besonders begründeten Fällen vom Ministerium fest­
gesetzt werden.'' 

6. In§ 68 Abs. 1 HG werden die Worte,,§ 65 Abs. 2" durch 
.,§ 65 Abs. l"'. in§ 71 Abs. 2 HG werden die v'7:orte ,,_§ ?5 
Abs. 2 und 3 Satz 2'· durch,,§ 65 Abs. 1 und 2" sowie m 
§ 94 Abs. 2 Xr. 3 HG die Worte ,,§ 65 Abs. 2 Satz 2'' 
durch ,.§ 66 Abs. 5" ersetzt. 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten, C-bergangsvorschrift 

1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. 
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2. Für die Cni\-ersitäten Duisburg-Essen. Paderborn. 
Siegen und Wuppertal SO\\-ie für die Fernuni\·ersität in 
Hagen gelten § 66 Abs. 2 Satz 1 und § 85 HG in der 
Fassung des Gesetzes \·om H. ::VIärz 2000 übergangs­
\\·eise bis zum 31. Dezember 2005 und die Verordnung 
über den Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife 
in integrierten Studiengängen übergangs\\·eise bis zum 
30. September 2008 fort. Diese Cni\·ersitäten gewähr­
leisten in den integrierten Studiengängen ein Studien­
und Prüfungsangebot gemäß den Studien- und Prü­
fungsordnungen SO\\·ie den Studienplänen. das den 
eingeschriebenen Studierenden die Fortsetzung des 
Studiums bis zum Ablauf der Regelstudienzeit zuzüg­
lich zwei Semestern ermöglicht. 

Düsseldorf, den 18. Dezember 2002 

Die Landesregierung 
N' ordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der .:.Vlinisterpräsident 

Peer Steinbrück 

Ministerium 
für Wissenschaft und Forschung 

Hannelore Kr a f t 

- GV. NRW. 2002 S. 644. 

223 
Gesetz zur Anderung 

des§ 45 Schulordnungsgesetz (SchOG) 
Vom 17. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen. das 
hiermit Yerkündet wird: 

Gesetz zur Änderung 
des§ 45 Schulordnungsgesetz (SchOG) 

Artikel 1 
Änderung des Schulordnungsgesetzes(SchOG) 

Das Erste Gesetz zur Ordnung des Schulwesens im 
Lande Nordrhein-Westfalen (Schulordnungsgesetz -
SchOG) vom 8. April 1952 (GV. XRW. S. 430). zuletzt 
geändert durch Gesetz Yom 9. :Mai 2000 (GV. KRW. S. 462). 
wird wie folgt geändert: 

Kach § 45 Abs. 3 werden folgende Absätze 4 und 5 
angefügt: 

,.(4) Berufsbildenden Ergänzungsschulen kann auf An­
trag die Eigenschaft einer anerkannten Ergänzungs­
schule Yerliehen werden. \\·enn an der \·ermittelten Aus­
bildung ein besonderes pädagogisches oder sonstiges 
dauerhaftes öffentliche Interesse besteht. 

Der Unterricht muss nach einem staatlich genehmigten 
Lehrplan erteilt werden. Mit der Anerkennung erhält die 
Schule das Recht nach einer staatlich genehmigten 
Ordnung Prüfungen abzuhalten. Die Schulaufsicht be­
stellt die Vorsitzende oder den \-orsitzenden der Prü­
fungskommission. 

(5) Allgemeinbildende Ergänzungsschulen erhalten die 
Eigenschaft einer anerkannten Ergänzungsschule. wenn 
sie die Feststellung nach § 22 Schulpflichtgesetz erfüllen. 

Bei einer ausländischen allgemeinbildenden Ergän­
zungsschule, an der die Schulpflicht erfüllt ,verden kann. 
setzt die Anerkennung ein besonderes pädagogisches 
oder sonstiges dauerhaftes öffentliches Interesse voraus.·· 

Artikel 2 

In-Kraft-Treten 

Das Gesetzt tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf. den 17. Dezember 2002 

Die Landesregierung 
~ ordrhein-Westfalen 

(L.S.) 

237 
641 

Der Ministerpräsident 

Peer Steinbrück 

Die .:.VIinisterin 
für Schule. Jugend und Kinder 

Vte Schäfer 

- GV. XRW. 2002 S. 648. 

Verordnung 
über die Einkommensgrenzen 

bei der sozialen \Vohnraumförderung 
Vom 17. Dezember 2002 

Die Landesregierung Yerordnet: 

237 
Artikel 1 

Verordnung 
über die Abweichung von den Einkommensgrenzen 

nach§ 9 Abs. 2 des Wohnraumförderungsgesetz 
(Verordnung zum 

Wohnraumförderungsgesetz-VO WoFG NRW) 

Auf Grund des § 9 Abs. 3 des Gesetzes über die soziale 
Wohnraumförderung vom 13. September 2001 (BGBL I 
S. 2376). zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
Änderung wohnungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Juli 
2002 (BGBL I S. 2690) ·wird verordnet: 

§ 1 
Strukturelle Anpassung 

(1) Bei Haushalten mit einer oder zwei Personen 
erhöhen sich die in § 9 Abs. 2 Satz 1 WoFG genannten 
Einkommensgrenzen für einen 

1. Einpersonenhaushalt um 3.000 Euro 

2. Z\veipersonenhaushalt um 2.000 Euro. 

(2) Die Einkommensgrenzen nach Absatz 1 und § 9 
Abs. 2 WoFG erhöhen sich am 1. Januar 2006 und am 1. 
Januar eines jeden darauffolgenden dritten Jahres um 
den Prozentsatz. um den sich der vom Statistischen 
Bundesamt festgestellte Preisindex für die Lebenshal­
tung aller privaten Haushalte in Deutschland insgesamt 
verändert hat. Die veränderten Einkommensgrenzen 
werden auf volle zehn Euro aufgerundet durch das für die 
soziale Wohnraumförderung zuständige Fachministe­
ri um bekannt gegeben. 

§ 2 

Mietwohnraum 

Bei der Förderung von Mietwohnraum gemäß § 13 
WoFG dürfen die in§ 1 und in§ 9 Abs. 2 WoFG genannten 
Einkommensgrenzen nach Maßgabe der Förderbestim•• 
mungen 

1. in Regionen mit überdurchschnittlichem ::VIietenpreis­
niveau. 

2. bei Wohnraum. der für alte oder ::.Vlenschen mit Behin­
derungen z·weckgebunden ist. 

3. bei der Umsetzung wohnungs\virtschaftlicher und 
städtebaulicher l.Jmstrukturierungsmaßnahmen, die 
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der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Be\\·oh­
nerstrukturen dienen. oder 

"I. bei Genossenschaftsgründungen in bestehendem 
\Vohnraum 

um bis zu 40°0 überschritten \Yerden. 
§ 3 

Selbstgenutztes \Vohneigentum 

Bei der Förderung selbstgenutzten \Vohneigentums 
dürfen die in § 1 und in § 9 Abs. 2 WoFG festgelegten 
Einkommensgrenzen in Ballungskernen und solitären 
Verdichtungsgebieten nach Maßgabe der Förderbestim­
mungen um bis zu 30°0 überschritten werden. Die 
Einteilung der Gebietskulissen folgt aus dem Landesent­
\Vicklungsplan :"\'RW (LEP NRW) mm 11. Mai 1995. (GV. 
KRW. S. 532) gemäß§ 13 des Landesplanungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung \·om 11. Februar 2001 
(GV. ::"JRW. S. 50). 

§ -± 
Schlussvorschriften 

Die in§ 9 Abs. 3 Satz 1 WoFG enthaltene Ermächtigung 
"vird gemäß § 9 Abs. 3 Satz 2 WoFG auf das für soziale 
\Vohnraumförderung zuständige Fachministerium über­
tragen. 

641 
Artikel 2 

Fünfte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die X eureglung ,·on Zins,·ergünstigungen 
bei mit öffentlichen :.Vlitteln 

und mit \Vohnungsfürsorgemitteln 
geförderten Eigentumsmaßnahmen 

(1. ZinsVO) 

Aufgrund des § 18 a Abs. 1 Satz 1. Abs. 2 und 5 des 
·wohnungsbindungsgesetzes in der Fassung der Bekannt­
machung Yom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2404) und 
des § 87 a Abs. 5 Satz 1 des Z\veiten Wohnungsbaugeset­
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 
1994 (BGBl. I S. 2137). zuletzt geändert am 19. Juni 2001 
(BGBL I S. 1149). in Verbindung mit § 48 Abs. 1 Xr. 1 
Buchstabe b des \Vohnraumförderungsgesetzes \·om 
13. September 2001 (BGBL I S. 2376). zuletzt geändert am 
19. Juli 2002 (BGBL I S. 2690). wird \·erordnet: 

Die Verordnung über die Neuregelung Yon ZinsYer­
günstigungen bei mit öffentlichen :;_\;litteln und mit Woh­
nungsfürsorgemitteln geförderten Eigentumsmaßnahmen 
rnm 25. ::.\.Iai 1982 (GV. ~RW. S. 268). neugefasst durch 
Verordnung Yom 22. September 1982 (GV. 2\RW. S. 613). 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. April 2002 (GV. 
NRW. S. 117). wird wie folgt geändert: 

In § 2 Abs. 2 Satz 1 wird das Zitat .. § 9 des 
\Vohnraumförcierungsgesetzes·· ersetzt durch das Zitat 
.,§ 9 Abs. 2 des Wohnraumförderungsgesetzes'·. 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. 

Düsseldorf. den 17. Dezember 2002 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
Kordrhein-Westfalen 

Der ::.VIinisterpräsident 

Peer Steinbrück 

Der :VTinister 
für Städtebau und Wohnen. 

Kultur und Sport 

Dr. Michael Vesper 

- GV. NRW. 2002 S. 648. 

7831 
Verordnung 

über die Beiträge an die Tierseuchenkasse 
für das Jahr 2003 (TSK-BeitragsVO 2003) 

Vom 26. Xowmber 2002 

Aufgrund des § 12 des Ausführungsgesetzes zum Tier­
seuchengesetz (AGTierSG-NW) in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 29. Xowmber 1984 (GV. ~RW. S. 754). 
zuletzt geändert durch Gesetz Yom 14. Dezember 1999 
(GV. XRW. S. 660). wird \·erordnet: 

§ 1 
Beiträge 

(1) Für Tiere in Nordrhein-Westfalen \Verden die von 
den Tierbesitzern für das Jahr 2003 zu erhebenden 
Beiträge \\·ie folgt festgesetzt: 

1. Pferde 

Beiträge in Beständen mit 
1 bis 2 Tieren. je Bestand 
3 und mehr Tieren. je Tier 

2. Rinder 

Beiträge in Beständen mit 
1 und mehr Tieren. je Tier 

3. Schweine 

Beiträge in Beständen mit 
1 bis 10 Tieren. je Bestand 
11 und mehr Tieren. je Tier 

-!. Schafe 

Beiträge in Beständen mit 
1 bis 3 Tieren. je Bestand 
4 und mehr Tieren. je Tier 

5. Ziegen 

Beiträge in Beständen mit 
1 bis 3 Tieren. je Bestand 
4 und mehr Tieren. je Tier 

6. Geflügel 

a) Hühner 
Beiträge für Hühner 

= 5.00 E 
= 2.50 E 

= 5.00 E 

= 5.00 E 

= 0.50 E 

= 5.00 E 

= 1.50 € 

= 5.00 € 
= 1.50 € 

je angefangene hundert Tiere = 0.50 E 

b) Gänse. Enten. Truthühner 
Beiträge für Gänse. Enten. 
Truthühner je Tier 

7. Bienen 

Beiträge in Beständen mit 
1 bis 3 Völkern, je Bestand 
4 und mehr Völkern. je Volk 

= 0.02 € 

= 5.00 E 

= 1.50 E 

(2) Bestand im Sinne dieser Verordnung sind alle Tiere 
einer Art. die in räumlichem Zusammenhang gehalten 
oder gemeinsam ver- und entsorgt werden. 

§ 2 

Beitragsbonus 

(1) Die Beiträge sind innerhalb eines Monats nach 
Zugang des Bescheides zu zahlen. Maschinell erstellte 
Rechnungen gelten als Bescheide. 

(2) Beiträge unter 5.00 E werden nicht erhoben. 

(3) Bei Schweinen \Vird für alle Bestände mit mehr als 
12 Schweinen ein Bonus von 20 v. H. auf den Gesamtbei­
trag für Schvveine gewährt. wenn der Tierbesitzer sich 
verpflichtet. eine oder mehrere der folgenden Bedingun­
gen im Beitragsjahr zu erfüllen: 

a) Geschlossene Systeme 
Alle Sch\Yeine werden in einem geschlossenen System 
gehalten. wobei keine Sch\\·eine Yon außerhalb in den 
Betrieb verbracht werden, ausgenommen Zucht-
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sch,veine. die ausschließlich und direkt aus anerkann­
ten Zuchtunternehmen oder Zucht,·erbänclen oder ,·on 
Betrieben. die mit den anerkannten Zuchtunterneh­
men oder Zucht\·erbänden in Fragen der Hygiene 
vergleichbar sind. bezogen ,,·erden. 

b) Zuchtbetriebe 
Der Bezug von Zuchtsch,veinen erfolgt ausschließlich 
und direkt von anerkannten Zuchtunternehmen oder 
Zuchtverbänden oder von Betrieben. die mit den 
anerkannten Zuchtunternehmen oder Zuchtverbän-
den in Fragen der Hygiene vergleichbar sind. 

c) ::.\fastbetriebe 
Der Bezug aller im Beitragsjahr eingestallten Xutz­
sch,,-eine erfolgt ausschließlich und direkt aus insge­
samt höchstens drei Sch\\-einebeständen (auch Sys­
temferkel- und spezialisierte Ferkelaufzuchtbetriebe). 
Die eingestallten Xutzschweine dürfen. insbesondere 
auch beim Transport. keinen Kontakt mit Sch,,·einen 
anderer Bestände gehabt haben. 

d) Kombinierte Zucht- und l\fastbetriebe 
Für den Zuchtbestand ·wird die Bedingung nach 
Buchstabe b) und für den :Vlastbestand nach ·Buch­
stabe c) erfüllt. 

Die Verpflichtungserklärung muss bis zum 31. Januar 
2003 bei der Tierseuchenkasse eingegangen sein. Ver­
spätet abgegebene Verpflichtungen bleiben unberück­
sichtigt. Im Schadensfall ist die Einhaltung der Ver­
pflichtung durch die Vorlage von Dokumenten nach­
zmveisen: hinsichtlich der Verpflichtung nach Buch­
stabe c). beim Transport keinen Kontakt mit Schwei­
nen aus anderen Beständen zuzulassen. genügt als 
Kachweis die Vorlage einer entsprechenden schriftli-

rinder aus dem eigenen Zuchtbestand eingestallt und 
für diesen die Bedingungen nach Buchstabe a) erfüllt 
werden. 

Die Verpflichtungserklärung muss bis zum 31. Januar 
2003 bei der Tierseuchenkasse eingegangen sein. Verspä­
tet abgegebene Verpflichtungen bleiben unberücksich­
tigt. Im Schadensfall ist die Einhaltung der Verpflichtung 
durch die Vorlage von Dokumenten nachzuweisen. 

(5) Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr 2003. 

§ 3 
In-Kraft-Treten. 

Außer-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die TSK-BeitragsVO 2002 rnm 5. Okto­
ber 2001 (GV. NRW. S. 110) außer Kraft: diese Verordnung 
ist weiter für Beitragsforderungen aus dem Jahr 2002 
anzuwenden. 

Düsseldorf. den 26. X ovember 2002 

Die ::Vlinisterin 
für Umwelt. und Naturschutz. 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Xordrhein-vVestfalen 

Bärbel Höhn 

- GV. NRW. 2002 S. 649. 

chen Vereinbarung mit dem Transporteur. 93 

Die Vergleichbarkeit in Fragen der Hygiene nach den 
Buchstaben a) und b) wird von dem Cntersuchungs­
zentrum der Landwirtschaftskammer Westfalen­
Lippe oder dem Tiergesundheitsamt der Landwirt­
schaftskammer Rheinland auf Antrag festgestellt. An­
träge auf Vergleichbarkeit für das Beitragsjahr 2003 
sind bis zum 1. Dezember 2002 bei diesen Stellen 
einzureichen. 

(4) Bei Rindern wird für Bestände mit mehr als 1 Rind 
ein Bonus von 1,50 E je Tier auf den Gesamtbeitrag für 
Rinder gewährt, wenn der Tierbesitzer sich verpflichtet, 
eine oder mehrere der folgenden Bedingungen im Bei­
tragsjahr zu erfüllen: 

a) Zuchtbetriebe 
Bis zum 31. Januar 2003 wird beim zuständigen 
Veterinäramt eine Erklärung entsprechend Anlage 1 
der Leitlinien des Landes Xordrhein-Westfalen für 
den Schutz von Rinderbeständen vor einer Infektion 
mit dem Virus der Bovinen Virusdiarrhoe/:Vlucosal 
Disease und für die Sanierung infizierter Rinderbe­
stände (BVD-Leitlinien) rnm 14. Januar 1999 (MBl. 
NRW. S. 209) abgegeben und 
- die in den BVD-Leitlinien ,·orgesehenen Impfungen 

werden tatsächlich durchgeführt und 
- den weiteren Verpflichtungen aus den BVD-Leitli­

nien während des gesamten Beitragsjahres wird 
nachgekommen. 

b) )fastbetriebe 
In den Mastbestand werden im Beitragsjahr aus­
schließlich Tiere eingestallt. die von einer Bescheini­
gung über die BVD-Freiheit oder BVD-L'nverdächtig­
keit gemäß Anlage 2 der Leitlinien des B::.VIL für den 
Schutz von Rinderbeständen vor einer Infektion mit 
dem Virus der Bovinen Virusdiarrhoe/Mucosal Dise­
ase und für die Sanierung infizierter Rinderbestände 
(BAnz. vom 20. Januar 1998, S. 1474) begleitet sind. 

c) Kombinierte Zucht- und :Vlastbetriebe 
Für den Zuchtbestand \\·ird die Bedingung nach 
Buchstabe a) und für den :\Iastbestand nach Buch­
stabe b) erfüllt. Für den l\lastbestand gilt die Bedin­
gung nach Buchstabe b) auch als erfüllt. wenn Nutz-

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 

zur Regionalisierung 
des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs 

sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV 
(Regionalisierungsgesetz NW) 

Vom 17. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen. das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Anderung des Gesetzes 

zur Regionalisierung 
des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs 

sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV 
(Regionalisierungsgesetz NW) 

Artikel 1 

Das Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen 
Schienenpersonennahverkehrs sowie zur vVeiterentwick­
lung des ÖPKV (Regionalisierungsgesetz NW) vom 
7. ::Vlärz 1995 (GV. NRW. S. 196), zuletzt geändert durch 
Artikel II =--rr. 5 des Gesetzes vom 19. Dezember 2001 (GV. 
~RW. S. 876), wird wie folgt geändert: 

1. Die amtliche Bezeichnung wird wie folgt gefasst: 
„ Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in 
Nordrhein-Westfalen (ÖPXVG XRW)·" 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 3 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
.. SPNV im Sinne dieses Gesetzes ist auch der ÖPNV. 
der mit Magnetschwebebahnen betrieben wird.·· 

3. § 2 ,vird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 ,vird folgender Satz 3 eingefügt: 
.. Zu diesem Zweck soll auch auf die Gründung von 
Eisenbahninfrastrukturbetreibern regionaler Art 
hinge\\-irkt werden.'· 
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b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort .. Zusam­
menarbeit" die Wörter .. des Landes." eingefügt. 

c) In Absatz 3 wird in Satz 2 das Wort .. sO\vie•· durch 
ein Komma ersetzt und nach dem \Vort .. Tarife" 
die Wörter „durch eine koordinierte Fahrgastin­
formation unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
von Menschen mit Hör- und Sehbehinderungen 
sowie durch einheitliche Qualitätsstandards'· ein­
gefügt. 

d) In § 2 Abs. 4 Satz 1 wird der Satzteil .. In den 
Verdichtungsgebieten·· durch den Satzteil .. In al­
len Landesteilen·· ersetzt. 

e) § 2 Abs. -1 Satz 3 wird wie folgt formuliert: 
.,Die Xetzverknüpfung soll durch eine nutzer­
freundliche. barrierefreie Ausgestaltung ,·on Cm­
steigeanlagen unter Einbeziehung des motorisier­
ten und nicht motorisierten Individuakerkehrs 
sichergestellt \\·erden.·· 

f) In§ 2 Abs. 8 wird nach den Wörtern .. Personen. die 
in ihrer Mobilität eingeschränkt sind,·· der Satzteil 
,.im Sinne der Barrierefreiheit nach dem Bundes­
behindertengleichstell ungsgesetz" eingefügt. 

g) § 2 Abs. 9 wird wie folgt neu formuliert: 
„Den Belangen von Frauen. Personen. die Kinder 
betreuen. Kindern und Fahrradfahrern ist bei der 
Planung und Ausgestaltung des ÖPNV in geeigne­
ter \V eise Rechnung zu tragen.·· 

-1. § 5 wird ,vie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
,,-C-berörtliche Zusammenschlüsse. Koordination·· 

b) In Absatz 1 erhält Satz 2 folgende Fassung: 
,.Hierbei sind die in der Anlage zu diesem. Gesetz 
aufgeführten Kooperationsräume zu berücksichti­
gen." 

c) In Absatz 3 erhält Satz 2 folgende Fassung: 
„Er hat auf eine integrierte Verkehrsgestaltung im 
ÖPXV hinzuwirken. insbesondere auf die Fortent­
,vicklung des bestehenden Gemeinschaftstarifes, 
auf die Bildung kooperationsraumübergreifender 
Tarife mit dem Ziel eines landesweiten Tarifs. auf 
ein koordiniertes Verkehrsangebot im ÖPNV und 
einheitliche Beförderungsbedingungen. Produkt­
und Qualitätsstandards. Fahrgastinformations­
und Betriebssysteme und ein übergreifendes Mar­
keting.'· 

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
,,(5) Ist in einem Kooperationsraum ein den Anfor­
derungen dieses Gesetzes entsprechender Z"\veck­
verband nicht ,·orhanden, so kann die Bezirksre­
gierung den Aufgabenträgern eine angemessene 
Frist zum Abschluss von Vereinbarungen über die 
Bildung eines Zweck\·erbandes setzen.·· 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die -Cberschrift wird wie folgt gefasst: 
,,Kooperationsra um übergreifendes Zusammen-
wirken" 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
,,(1) Die Zweckverbände und das Land sollen 
zwecks Zusammenarbeit eine gemeinsame ::.VIana­
gement-Gesellschaft als juristische Person des 
privaten Rechts gründen. Diese Gesellschaft hat 
insbesondere die koordinierte Planung. Organisa­
tion und Ausgestaltung des überregionalen SP~V 
durch die Zweckverbände zu gewährleisten. Der 
Zweck der Gesellschaft kann auch auf die Be­
schaffung und die Vorhaltung von Fahrzeugen des 
SPNV erstreckt werden, die die Gesellschaft den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen für die Erbrin­
gung von SPNV-Verkehrsleistungen ,vettbewerbs­
neutral zur Verfügung stellen kann (Fahrzeug­
pool). Das für das Verkehrswesen zuständige ::.Vli­
nisterium hat unabhängig von den Regelungen in 

den Sätzen 1 bis 3 auf eine Zusammenarbeit der 
z,veckverbände hinzuwirken. Das Ministerium 
kann einen Z,veckverband ermächtigen. zweck­
wrbandsübergreifende SPXV-Angebote im Rah­
men der nach§ 11 zur Verfügung gestellten ::.Vlittel 
zu fördern.'· 

c) Absatz 3 ·wird wie folgt gefasst: 
.. (3) Die Z,veckverbände sollen auf die Bildung von 
landesweiten Tarif- und landeseinheitlichen Be­
förderungsbedingungen sowie die Bildung koope­
rationsraumübergreifender Tarife mit dem Ziel 
eines landesweiten Tarifs hinwirken." 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die -Cberschrift erhält folgende Fassung: 
.. ÖPNV-Bedarfsplanung. ÖPXV-Ausbauplan'· 

b) Absatz 1 wird ,,·ie folgt gefasst: 
,,(1) Die Bedarfsplanung für den ÖP::--JV ist Be­
standteil der Integrierten Gesamtverkehrsplanung 
und ,,·ird nach ::.\Iaßgabe des Gesetzes zur Inte­
grierten Gesamtverkehrsplanung nach Anhörung 
der Aufgabenträger gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 und§ 5 
durchgeführt.'· 

c) Absatz 2 wird gestrichen. 

d) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort .. ÖPNV-Bedarfs­
plans·· durch das Wort .. Verkehrsinfrastrukturbe­
darfsplans·· ersetzt. 

e) In Absatz -1 wird Satz 2 gestrichen. 

7. § 8 ,,·ird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 ,vird nach Satz 1 folgender 
Satz eingefügt: 
.. Dieser soll die öffentlichen Verkehrsinteressen 
des ~ ahverkehrs konkretisieren.·· 

b) Satz 2 des Absatzes 1 ,,·ird Satz 3. 

c) In Satz 3 des Absatzes 1 ·wird das Wort .. ÖPXV-Be­
darfsplans·· durch das Wert .. Verkehrsinfrastruk­
turbebedarfsplans ·· ersetzt. 

d) In § 8 Absatz 1 wird nach dem Wort ,.Umwelt­
schutzes„ der Satzteil: ,,.der Barrierefreiheit im 
Sinne des Bundesbehindertengleichstellungsge­
setzes" eingefügt. 

e) In Absatz 3 Satz 2 ,,·erden nach dem \Vort .,Ver­
knüpfungspunkten'· die \Vörter .. und den Qualifi­
kationsstandard des eingesetzten Personals·· ein­
gefügt. 

8. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 \Yerden in Satz 1 nach dem Wort 
.. Zuwendungen·· die \Vörter .. und Pauschalen" 
eingefügt. 

b) In Absatz 1 wird in Satz 2 die ~ummer 3 gestri­
chen. 

c) In Absatz 1 Satz 2 Xummer 4 werden die \Vörter 
.. oder die Abgeltung der Vorhaltekosten" gestri­
chen. 

d) In Absatz 1 Satz 2 Xummer 4 ,,·erden nach dem 
Wort .. Bundes'· das Wort .. und" durch ein Komma 
ersetzt und nach den \Vorten .. nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen" die Wörter ,.und der ::Vlagnetschwe­
bebahnunternehmen·· eingefügt. 

e) In Absatz 3 ,,·erden nach dem Wortlaut .. BGBL I 
S. 2378·" die Wörter ... geändert durch Gesetz vom 
3. ::.Vlai 2000 (BGBl. I S. 632)" eingefügt. 

f) In Absatz 3 werden die Wörter „des § 59 Abs. 3 
Schwerbehindertengesetzes'· durch die Wörter 
,.§ 145 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches - Neuntes 
Buch - SGB IX" ersetzt. 

9. § 11 ,vird wie folgt gefasst: 

.. (1) Das Land gewährt den Zweckverbänden aus den 
Finanzmitteln nach§§ 5 und 8 des Regionalisierungs-
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gesetzes des Bundes Ztrn·endungen. die für die Förde­
rung der Eisenbahn und ::.\Iagnetsch\\·ebebahnunter­
nehmen zur Sicherstellung des bedarfsgerechten Ver­
kehrsangebots SO\\·ie die Abgeltung der Fahrzeug\·or­
haltekosten im SP~V bestimmt s~nd. Die Förderung 
bestimmt sich nach den Folgeabsätzen. l\äheres ,\·ird 
durch die Ve1~\\·altungsyorschriften nach § 10 Abs. -1 
geregelt. Die Anderung dieser Verwaltungsnffschrif­
ten bedarf der Anhörung der Aufgabenträger nach 
§5. 

(2) Die Höhe der dem je\wiligen Zweck,·erbanci 
zukommenden Förderung ergibt sich aus dem SP~V­
Finanzierungsplan. Der SP:'\V-Finanzierungsplan 
stellt das bedarfsgerechte SPXV-Angebot und den 
dafür not\wndigen finanziellen Bedarf unter Berück­
sichtigung der je\\·eils geltenden Trasse:,.- und Sta­
tionspreise sowie der pauschalierten Vorhaltekosten 
der SPXV-Fahrzeuge fest. Die Betriebskostenzu­
schüsse für ::.\.Iagnctsch,\·ebebahnen \\·erden entspre­
chend des landes,Yeiten Durchschnitts der SP:i\V­
Förderung ermittelt. Das bedarfsgerechte SPXV-An­
gebot je Kooperationsraum da~-f die auf Grundlage 
des ersten SPX\~ -Finanzierungsplans erbrachten 
SP);"Y-Betriebsleistungen nicht unterschreiten. Bei 
der Festlegung des finanziellen Bedarfs bleiben tarif­
lich bedingte und einnahmeaufteilungsbedingte Er­
lösbesonderheiten. die der Aufgabenträger enörkt 
hat. unberücksichtigt. Auf die :viittel. die danach auf 
die jeweiligen Aufgabenträger entfallen. ,wrclen die 
Zahlungen des Landes nach § 6 a AEG (Artikel ö § 2 
des Eisenbahnneuordnungsgesetzes ,·om 27. Dezem­
ber 1993 (BGBl. I S. 2378). _geändert durch Gesetz ,·om 
3. Mai 2000 [BGBL I S. 632)) angerechnet. 

(3) Der SP:-JV-Finanzierungsplan ,\·ircl durch das für 
das Verkehrs,\·esen zuständige ::.\Iinisterium im Ein­
vernehmen mit dem Verkehrsausschus~ des Landtags 
aufgestellt. Die Aufstellung des Plans erfolgt unter 
Berücksichtigung der Xahverkehrspläne nach§ 8 auf 
der Grundlage eines Vorschlags der gemeinsamen 
Management-Gesellschaft gemäß§ 6 Abs. 1. Er ist bei 
Bedarf fortzuschreiben. 

(4) Die Förderung der Zweck,·erbände \\·ird nicht 
dadurch ausgeschlossen. dass diese ,·on dem nach 
Absatz 2 festgestellten bedarfsgerechten Verkehrsan­
gebot abweichende Verkehrsleistungen in Anspruch 
nehmen. sofern der SPXV-Finanzierungsplan nichts 
anderes vorgibt. 

(5) Die Z\wckverbände können die ihnen nach Absät­
zen 1 bis -1 zustehenden Finanzmittel im Einzelfall mit 
Zustimmung des für das \~ erkehrs,\·esen zuständigen 
Ministeriums für die Förderung Yon Schienenersatz­
verkehren ven\·enden. smyeit die übrigen Schienen­
verkehre auf der entsprechenden Strecke nicht beein­
trächtigt \\·erden. Die Entscheidung zur Cmstellung 
auf Schienenersatzverkehre, die den Zuständigkeits­
bereich mehrerer für den SP~V zuständigen Aufga­
benträger betrifft. erfolgt eim·ernehmlich. Die Ein­
richtung oder die Umstellung auf Schienenersatzver­
kehre lässt die nach § 5 begründete Zuständigkeit 
unberührt. -Cber die konkrete Ausgestaltung ist Ein­
vernehmen mit den betroffenen Aufgabenträgern 
nach den §§ 3 und 4 herzustellen. 

(6) Die Z\.veckverbände leiten die auf sie entfallenden 
Zuwendungen an die Cnternehmen weiter. die zu den 
SP::'\V-Leistungen beitragen. Dies geschieht unter 
Beachtung der im Zm\·endungsbescheid enthaltenen 
Nebenbestimmungen. eigenen haushaltsrechtlichen 
Bindungen und gesetzlichen Vorgaben. Die Z\\·eck­
verbände können ihnen Yerbleibende oder rückflie­
ßende Finanzmittel der gemeinsamen ::.VIanagement­
Gesellschaft gemäß § 6 Abs. 1 zur Aufstockung der 
Förderung nach § H Abs. 1 zuleiten oder für andere 
Zwecke des ÖPXV ,·erwenden.·· 

10. § 12 wird ,\·ie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird ,\·ie folgt gefasst: 
., Infrastrukturförderung ·· 

b) Absatz 1 Satz -1 \\·ird \\·ie folgt gefasst: 
,.Die ZmYendungen sind bestimmt für Gemeinden, 
Kreise und Z,\·eck\·erbände. öffentliche und pri­
,-ate Verkehrsunternehmen smüe für Ei­
senbahnen.·· 

cl Absatz 1 Satz 5 wird gestrichen. 

dl Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
.. (2) Investitionen in die Infrastruktur dE"s ÖP!\iV 
,verclen darüber hinaus gefördert aus den :\Iitteln 
nach § 8 Abs. 2 des Regionali:3ierungsgesetzes des 
Bundes: hierYon ausgenommer:. sind Infrastruktur­
irn·estitionen für ::\-Iagnetsch,\-ebebahnen. Geför­
dert ,\·erden können Neu- und Ausbau sou·ie die 
::VIodernisierung der Infrastru~tur nach § 2 Abs. 3 
AEG. § 2 Abs. 1 :'\r. 1 Buchstabe b) und f). :-(r_ 2 
bis --1 G\TG sm\·ie andere in den Venvaltungsnff­
schriften nach § 10 Abs. -1 g<':iannte :.\.faßnahmen. 
Die ::Vlittel können auch als ersänzende Förderu:1g 
zu einer Förderung nach dec Bestimmungen des 
Bundesschienen\\-egeausbaugesetzes gew~1hrt \H'r­

den. ·· 

e} Absatz :3 v.·ird aufgehoben. 

f) Absatz -1 ,ürd ,üe folgt gefasst: 
.• (--1) Von den nach Absatz 1 bereitgestelJten ::.\lit­
teln. die auf das GVFG-Landesprogramm entfal­
len. sm\·ie ,·on den Mitteln nach Absatz 2 sind 
mindestens 50 ,·. H. für ciie Förderung nm Infra­
strukturmaßnahmen zu ,·enn'nden. die nicht dem 
SP:'\V dienen.·· 

11. § 1:-3 ,\·ird ,\·ie folgt gefasst: 

.. § 13 
ÖPKY-Fahrzeugförderung 

(1) Das Land gewährt den Aufgabenträgern Zmn'n­
dungen auf der Grundlage der Vorhaltekosten für 
Fahrzeuge im Sinne des§ 2 Abs. 1 ::--Jr. 6 GVFG. SO\Wit 
diese nicht ausschließlich dem SPXV dienen. Die 
Zu,ye11dungen sind für die Beschaffung dieser Fahr­
zeuge durch öffentliche und pri,·ate Verkehrsunter­
nehmen SO\\·ie für sonstige Investitionsmaßnahmen 
des ÖPXV bestimmt. Die Ztm·endungen dürfen nur an 
solche Verkehrsunternehmen weitergeleitet ,\·erden, 
die den Gemeinschaftstarif im Sinne des § 5 Abs. 3 
an,\·enden. 

(2) DiE' Yorhaltekosten umfassen die Auf,n~ndungen 
je Betriebszweig aus Investitionen für Fahrzeuge 
SO\\·ie deren Cnterhaltung und Instandsetzung. Die 
Vorhaltekosten ,\·erden pauschaliert auf der Basis 
Yon kapazitäts- und leistungsbezogenen Parametern 
ermittelt. Von den jährlich zur Verfügung gestellten 
Fördermitteln \Verden 35.5 v. H. auf der Basis der Be­
triebsleistungen leitungsgebundener Fahrzeuge 
(Hochbahn. Stadtbahn. Straßenbahn. O-Bus) und 
64.5 V. H. auf der Basis der Betriebsleistungen \"Oll 
Kraftfahrzeugen im ÖPKV an die Zuwendungs­
empfänger ge,\·ährt. 

(3) Für diese Zm\·endungen werden aus den :Ylitteln 
nach § 8 Abs. 2 des Regionalisierungsgesetzes des 
Bundes jährlich mindestens lfö Millionen ECR be­
reitgestellt. Der Betrag erhöht sich anteilig entspre­
chend den Anpassungs- und Re,·isionsregelungen des 
Regionalisierungsgesetzes des Bundes. 

(4) Die Zuwendungsempfänger dürfen im Jahr 2003 
bis zu 50 Yon Hundert. im Jahr 2004 bis zu --10 \'On 
Hundert. im Jahr 2005 bis zu 25 yon Hundert und im 
Jahr 2006 letztmalig bis zu 10 von Hundert der 
Gesamtzm\·endung zur pauschalierten Abgeltung 
der Vorhaltekosten der Fahrzeuge im Sinne des Ab­
satzes 1 ,·en\·enden. ·· 

12. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
.. (1) Das Land gewährt den Z,wckverbänden. 
,\·enn diese die gemeinsame Management-Gesell­
schaft gemäß § 6 Abs. 1 gegründet haben. eine 
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Zuwendung in Höhe Yon jährlich 12 Millionen 
EUR. Verteilungsmaßstab für diese Förderung ist 
die nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des 
jeweiligen Jahres maßgebliche EimYohnerzahl des 
ZweckYerbandsgebietes. Die ZweckYerbände lei­
ten die auf sie entfallende Zuwendung ganz oder 
teihveise an die gemeinsame Management-Gesell­
schaft zur Finanzierung der dort entstehenden 
Aufo·endungen und durchzuführenden :VIaßnah­
men \\·eiter. '· 

b) In Absatz 2 werden die Wörter .. einer ::VIillion DM·' 
durch die Wörter .. 500.000 EUR·· sowie das Wort 
,,Zuwendung'· durch das Wort ,.Pauschale·· er­
setzt. 

13. § 15 erhält folgende Fassung: 

.. Die Bezirksregierungen sind die Bewilligungsbehör­
den für die Zuwendungen und Pauschalen nach den 
§ § 11 bis 1-1.-· 

14. § 16 wird wie folgt geänder·t: 

In Absatz 2 wird das Wort .,Oberkreisdirektor· durch 
das \Vort .,Landrat"" ersetzt. 

15. § 1, wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Die Vorschriften dieses Gesetzes treten am 1. Januar 
2003 in Kraft. 

Düsseldorf. den 17. Dezember 2002 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Peer Stein b rück 

Der Innenminister 
zugleich für den Finanzminister 

Dr. Fritz Behrens 

Der ::.Vlinister 
für Verkehr. Energie und Landesplanung 

Dr. Axel Horstmann 

- GV. NRW. 2002 S. 650. 
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